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1 Einleitung  

Die DB Energie plant die Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung, BL592, vom Abzw. II 

Amstetten bis zum Unterwerk Merklingen.  

 

Im süddeutschen Raum besitzt insbesondere die 110-kV-Bahnstromleitung von München 

nach Stuttgart eine große Bedeutung, da sie u. a. die überregional bedeutsame Bahnstrecke 

von Stuttgart nach München mit elektrischer Energie versorgt. Die genannte Bahnstrecke 

wird derzeit zwischen den Städten Stuttgart und Augsburg in mehreren Teilabschnitten 

ausgebaut bzw. neu errichtet. 

 

Um die genehmigte Neubaustrecke (NBS) Wendlingen – Ulm mit elektrischer Energie zu 

versorgen, wird eine Anbindung des Unterwerks Merklingen an das Leitungsnetz der DB 

Energie erforderlich. Daher ist in den Landkreisen Göppingen und Alb-Donau-Kreis die 

Errichtung und Inbetriebnahme einer 110-kV-Bahnstromleitung als Verbindungsleitung vom 

Unterwerk (Uw) Merklingen zur 110-kV-Leitung Amstetten - Plochingen, BL 511 der DB 

Energie, geplant. Es ist hierbei vorgesehen, einen Großteil der geplanten 110-kV-

Bahnstromleitung auf einer bereits bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW GmbH (110-

kV-Leitung Eybacher Tal - Krähenlauh, Anlage 0515) zu realisieren, in dem ein Teilabschnitt 

der genannten Bestandsleitung der Netze BW GmbH durch die DB Energie GmbH in eine 

110-kV-Gemeinschaftsleitung umgebaut wird. 

 

Für die Errichtung und den Betrieb der 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – 

Merklingen BL 592 sind folgende Vorhaben geplant: 

 Umbau von 39 bestehenden Masten (inklusive Gründungen) 

 Neuerrichtung von 4 Masten (inklusive Gründungen) 

 Neubeseilung der Masten 

 

Die Gesamtlänge der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung umfasst rund 12,1 km. Das 

geplante Vorhaben umfasst ein einheitliches und in sich geschlossenes Projekt, das sich in 

folgende drei Teilabschnitte untergliedern lässt:  

 

 Teilabschnitt 1 (ca. 0,7 km Länge) umfasst die Neuerrichtung einer 110-kV-

Bahnstromleitung zwischen Mast 15 der BL 511, Amstetten-Plochingen und der 110-

kV-Leitung Eybacher Tal - Krähenlauh, Anl. 0515 der Netze BW (1 Stromkreis) mit 2 

Masten. 

 Teilabschnitt 2 (Länge ca. 10,6 km): Ausbau der bestehenden 110-kV-Leitung 

Eybacher Tal - Krähenlauh, Anl. 0515 der Netze BW zur Gemeinschaftsleitung von 

Netze BW und DB Energie  (2 Stromkreise), 38 Masten. 

 Teilabschnitt 3 (ca. 0,8 km Länge): Neuerrichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung 

zwischen den Masten 39 und dem Unterwerk Merklingen (1 Stromkreis), 3 Masten. 

 

Die glu Planungsgemeinschaft wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens daher von 

der DB Projekt Stuttgart-Ulm mit der Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie 

beauftragt. 
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2 Gesetzliche Grundlagen 

Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

 

Nach §18 AEG bedürfen Betriebsanlagen einer Eisenbahn einschließlich der Bahnstrom-

leitungen einer Planfeststellung. Dabei sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und 

privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen. 

 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein Vorhaben gemäß Anlage 1 Nr. 19.1.3. 

des UVPG, für das eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist. Diese ergab, 

dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Vorhaben gemäß § 3c Satz 1 UVPG 

durchgeführt wird, da das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der 

in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 

kann.  

 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 2 Abs. 1 UVPG ist ein unselbständiger Teil 

verwaltungsbehördlicher Verfahren, die der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben 

dienen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und 

Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die Schutzgüter: 

 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit  

 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

 Boden 

 Wasser 

 Klima und Luft 

 Landschaftsbild und Erholung 

 Kultur- und Sachgüter 

sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.  

 

Gemäß § 6 UVPG enthält die Umweltverträglichkeitsstudie, sofern ihre Inhalte nicht im 

Einzelnen festgelegt wurden, zumindest folgende Angaben:   

 Beschreibung des Vorhabens  [...] 

 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

[...] 

 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens [...], 

 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

des Vorhabens vermieden, vermindert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, sowie 

der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und 

Landschaft, 

 Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen 

Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die 

Umweltauswirkungen des Vorhabens. 

 Eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung.  
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3 Allgemeine Methodik und Untersuchungsumfang 

3.1 Untersuchungsmethode 

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens wird der Zustand der Umwelt 

ohne das geplante Vorhaben mit dem Zustand der Umwelt mit dem geplanten Vorhaben in 

der Zukunft (Planzustand), d.h. zum Zeitpunkt der vorgesehenen Realisierung des 

Vorhabens verglichen. Der zukünftige Zustand der Umwelt ohne das geplante Vorhaben wird 

als Status Quo bezeichnet und entspricht in der hier vorliegenden Planung weitgehend dem 

Bestand. Der gegenwärtige Zustand wird im Hinblick auf Bedeutung, Leistungsfähigkeit und 

Vorbelastung bewertet und die damit verbundene Empfindlichkeit der Umwelt gegenüber den 

zu erwartenden Veränderungen abgeschätzt. 

 

Die UVS wird weitgehend auf der Grundlage bereits vorhandener Unterlagen erstellt. Sofern 

erforderlich, werden ergänzend eigene Erhebungen z.B. Untersuchungen zum Artenschutz 

durchgeführt. Bei der vorliegenden UVS wird auf Grünland- bzw. Wiesenstandorten eine 

Erfassung magerer Flachlandmähwiesen durchgeführt.  

 

Die Gliederung der Abschnitte der UVS für die einzelnen Schutzgüter ist weitgehend 

einheitlich: Nach Nennung der Datengrundlagen werden zunächst die möglichen 

Auswirkungen von Hochspannungsfreileitungen auf das jeweilige Schutzgut erläutert. Daran 

anschließend werden für jedes Schutzgut Bestand und Vorbelastungen im Hinblick auf das 

betreffende Schutzgut dargestellt. Darauf aufbauend werden die Auswirkungen des Status 

Quo und des Planzustands beschrieben und bewertet.  

 

Bei der Bewertung wird auf die Anwendung eines formalisierten Bewertungsverfahrens 

verzichtet, da Grenz- und Richtwerte, an denen sich eine solch formalisierte Bewertung 

orientieren könnte, für die meisten Auswirkungen von Hochspannungsfreileitungen auf die 

einzelnen Schutzgüter nicht existieren. Die Bewertung erfolgt im Wesentlichen 

verbalargumentativ entsprechend dem Standard des EBA-Umweltleitfadens, Teil III (2014).  

 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes für die UVS ist in Abhängigkeit von der 

räumlichen Ausdehnung der projektbedingten Umweltauswirkungen vorzunehmen und 

variiert je nach Schutzgut. Generell sind die Auswirkungen von Hochspannungsleitungen 

eher kleinräumig und beschränken sich auf einen schmalen Korridor beiderseits der Trasse. 

Schutzgüter, die in einen funktionalen Zusammenhang eingebunden sind, sind soweit wie 

möglich in diesem funktionalen Zusammenhang zu betrachten. Die Untersuchung der 

Schutzgüter erfolgt je nach Wirkungsraum für jeweils unterschiedliche Bereiche bis zu 200 m 

links und rechts der Leitungsachse. 

 

Die relevanten Umweltauswirkungen werden umfassend abgewogen und alle Belange der 

Schutzgüter berücksichtigt. Die Umweltauswirkungen des Status Quo und des Planzustands 

werden betrachtet und gegeneinander abgewogen. Mögliche Beeinträchtigungen werden 

ermittelt, Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie Ausgleichsmaßnahmen der 

zu erwartenden Umweltbeeinträchtigungen werden aufgezeigt. 
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3.2 Alternative Trassenvarianten 

Zur Verbindung der 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. Amstetten - Plochingen BL 511 mit  

dem Uw Merklingen wurden neben der Antragsvariante zwei weitere Varianten geprüft. 

Berücksichtigung bei der Auswahl der Trassenvarianten fanden hierbei die topographischen 

Gegebenheiten sowie die bestehende Infrastruktur, Siedlungs- und Waldbereiche und 

Schutzgebiete. Der Leitungsverlauf soll zudem möglichst geradlinig verlaufen.  

Abbildung 2 zeigt die Antragsvariante (Variante A, rot dargestellt), die Variante B (magenta) 

und die Variante C (blau).  

 

 

Abbildung 1: Trassenvarianten A (rot, Antragstrasse), B (magenta) und C(blau) (Quelle: 

Omexom Hochspannung GmbH, 2015) 

 

Verkabelung 

Entsprechend § 43h EnWG sind "Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen mit einer 

Nennspannung von 110 Kilovolt oder weniger als Erdkabel auszuführen, soweit [...] 

naturschutzfachliche Belange nicht entgegenstehen; die für die Zulassung des Vorhabens 

zuständige Behörde kann auf Antrag des Vorhabenträgers die Errichtung als Freileitung 

zulassen, wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen." 

 

Im Vergleich zur vorliegenden Planung ist durch eine Verkabelung der geplanten 

Leitungsanlage ein höherer Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten. Bauzeitlich ist 

wegen des erforderlichen Kabelgrabens und des freizuhaltenden Streifens für die 

Befahrbarkeit mit schweren Fahrzeugen mit größeren Flächeninanspruchnahmen zu rechnen. 

Im Betrieb müsste eine Kabelleitung von jeglicher Bebauung und von Pflanzen mit stärkerer 

Wurzelbildung freigehalten werden. Dagegen besteht für die Bepflanzung einer 
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Freileitungstrasse lediglich eine Beschränkung der zulässigen Aufwuchshöhe. Die 

Wärmeabgabe erdverlegter Kabel hat zudem eine Verstärkung der Bodenaustrocknung zur 

Folge. 

Da die geplante Bahnstromleitung überwiegend als Gemeinschaftsleitung auf bestehender 

Trasse erfolgt, ist durch die Verkabelung mit insgesamt größeren Eingriffen in Natur und 

Landschaft zu rechnen. Auch aus wirtschaftlichen Gründen sowie aus betriebstechnischer 

Sicht scheidet die Verkabelung gegenüber der 110-kV-Freileitung aus (nähere Erläuterungen 

hierzu siehe Erläuterungsbericht Omexom Hochspannung GmbH 2015).  

 

Im Folgenden werden die Trassenvarianten näher beschrieben und bewertet (Quelle: Omexom 

Hochspannung GmbH, 2015). 

 

3.2.1 Trassenvariante A 

Die Trassenvariante A entspricht den Empfehlungen des Regierungspräsidiums Stuttgart, die 

erforderliche 110-kV-Bahnstromleitung als 110-kV-Gemeinschaftsleitung auszuführen, in 

dem ein möglichst weitläufiger Umbau der bestehenden 110-kV-Leitung Eybacher Tal – 

Krähenlauh, Anlage 0515 der Netze BW GmbH, erfolgt. Ferner entspricht die Trassenvariante 

A den landes- und regionalplanerischen Festlegungen. Den Anfangspunkt der Trassenvariante 

A bildet Mast Nr. 15 der bestehenden 110-kV- Bahnstromleitung Abzw. Amstetten – 

Plochingen, BL 511; den Endpunkt, circa 1,4 km nordwestlich der Gemeinde Merklingen, das 

Uw Merklingen, welches sich in unmittelbarer Nähe zur NBS Wendlingen – Ulm bzw. zur 

Bundesautobahn A 8 befindet. Die Trassenvariante A entspricht auf einer Länge von rund 

10.600 m zum Großteil der bereits bestehenden Trasse der 110-kV-Leitung Eybacher Tal – 

Krähenlauh Anlage 0515 der Netze BW GmbH. Zwei Trassenabschnitte, die zur 

vollständigen betriebstechnischen Verbindung der genannten Anfang- und Endpunkte 

erforderlich sind, werden auf einer Länge von insgesamt circa 1.500 m (1x 700 m, 1x 800 m) 

neu errichtet. 

 

3.2.2 Trassenvariante B 

Die untersuchte Tassenvariante B verläuft vom Anfangspunkt, Mast Nr. 15 der bestehenden 

110-kV-Bahnstromleitung Abzw. Amstetten – Plochingen BL 511, bis Mast Nr. 36 der 

bestehenden 110-kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh, Anlage 0515 der Netze BW 

GmbH. Von hier aus erfolgt eine Abzweigung in Richtung Westen. Nach rund 2,1 km erfolgt 

im  Außenbereich zwischen den Gemeinden Aufhausen und Türkeim eine erneute 

Verschwenkung in Richtung Südwesten. 

 

Da östlich der Gemeinde Drackenstein sowie südlich des Albtraufes zwei Flugplätze 

bestehen, muss die Trassenvariante B nach rund 4,5 km nach Süden verschwenken. Von 

hieraus erfolgt eine Durchquerung von Waldgebieten auf kuppenartigem Relief und 

anschließend die Anbindung an Mast Nr. 57 der bestehenden 110-kV-Leitung Eybacher Tal – 

Krähenlauh Anlage 0515 der Netze BW GmbH. Anschließend erfolgt ein Leitungsverlauf 

analog zur Trassenvariante A. 

 

3.2.3 Trassenvariante C 

Die Trassenvariante C nutzt keine bestehenden Leitungstrassen und muss daher vollständig 

neu errichtet werden. 

 

Den Anfangspunkt der Trassenvariante C bildet ein Abspannmast der bestehenden 110-kV-

Bahnstromleitung Abzw. Amstetten – Plochingen BL 511, der sich circa 200 m östlich von 

Amstetten-Dorf (Gemeinde Amstetten) direkt an der Geislinger Straße befindet. Nach einem 

kurzen Abschnitt in Richtung Westen erfolgt eine Verschwenkung der Trassenvariante C in 
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Richtung Südwesten. Der weitere Verlauf erstreckt sich parallel zum Siedlungsbereich von 

Amstetten-Dorf sowie parallel zum südlich von Amstetten-Dorf befindlichen Windpark. Nach 

Durchquerung eines durch Kuppen geprägten Waldgebietes erfolgt in einem Halbbogen die 

Umfahrung des bestehenden Flugplatzes durch die Trassenvariante C. Anschließend erfolgt 

eine Verschwenkung in Richtung Süden. Der weitere Trassenverlauf erstreckt sich parallel 

zum Siedlungsgebiet der Gemeinde Nellingen. Danach erfolgt nördlich der Bundesautobahn 

A 8 eine erneute Verschwenkung in Richtung Westen, die Trasse erstreckt sich in ihrem 

weiteren Verlauf parallel zur Bundesautobahn A 8. Nordöstlich des Uw Merklingen erfolgt 

anschließend die Überquerung der Bundesautobahn A 8. Die Trasse endet anschließend im 

Uw Merklingen (Endpunkt). 

 

3.2.4 Bewertung 

Die Trassenvariante A verläuft in einem Gebiet im Außenbereich, dass bereits durch die 

bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW GmbH vorbelastet ist. Dieses ist von 

landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt, es erfolgt keine Querung von 

Siedlungsbereichen oder Waldflächen. Vereinzelt sind Gehölzstrukturen anzutreffen. Da die 

Trassenvariante A überwiegend als Gemeinschaftsleitung durch Umbau einer bestehenden 

Leitung geplant ist, kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen 

Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter gegenüber dem Bestand im Vergleich zu den 

Trassenvarianten B und C geringer sind.  

 

Die Trassenvariante B ist mit einer Länge von insgesamt rund 13 km ca. 1 km länger als die 

Trassenvariante A. Es sind keine Siedlungsbereiche betroffen, die Trassenvariante B verläuft 

jedoch in weiten Abschnitten in bisher von Freileitungen unbelasteten Landschaftsräumen. Es 

werden ferner Eingriffe in Waldflächen erforderlich. Aufgrund der Durchquerung von 

kuppenartig ausgeprägtem Relief ist die Variante B zudem technisch anspruchsvoller als 

Trassenvariante A zu bewerten. 

 

Die Trassenvariante C bildet mit einer Gesamtlänge von circa 14 km die längste Variante. Sie 

verläuft in mehreren Abschnitten in der Nähe von Siedlungsgebieten und Aussiedlerhöfen 

sowie in Teilabschnitten in Bereichen mit unbelasteten Landschaftsräumen. Neben 

Landschaftsschutzgebieten werden Naturschutzgebiete, ein FFH-Gebiet und großflächige 

Gehölzbiotope und Waldflächen in bisher von Freileitungen unbelasteten Bereichen gequert. 

Neben der Durchquerung von kuppenartigen Relief sind zahlreiche Winkelpunkte 

erforderlich, so dass die Trassenvariante C zusätzlich technisch ungünstig zu bewerten ist.  

 

Während die Trassenvariante A überwiegend durch Umbau einer bereits bestehenden 

Leitungsanlage errichtet wird, werden durch die Trassenvarianten B und C bisher wenig oder 

unvorbelastete Bereiche durch ausschließlich neue Maststandorte und Leitungen 

beeinträchtigt. Im Vergleich zur Trassenvariante A sind durch die Trassenvarianten B und C 

stärkere Beeinträchtigungen durch die visuelle Zerschneidung landschaftlicher 

Zusammenhänge, durch die Flächenversiegelung und durch erforderlich werdende Eingriffe 

in Waldbereiche und andere hochwertige Biotoptypen zu erwarten. Durch die Errichtung der 

Trassenvarianten B und C würde die Anzahl an Trassen im Untersuchungsgebiet zunehmen.  

 

Zusammenfassend sind die geringsten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter bei 

Trassenvariante A zu erwarten. Die Realisierung der Trassenvarianten B und C ist zudem 

durch die Leitungslänge und aus technischer Sicht mit Nachteilen verbunden. Relevante 

Vorteile bei den Trassenvarianten B und C sind ebenfalls nicht festzustellen. Im Bereich der 

Variante A sind keine Konflikte mit Nutzungen oder mit Schutzgebieten von vorneherein 

erkennbar, die eine großräumige Umtrassierung erfordern. Es wurde daher in den 
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nachfolgenden Planungsschritten die Trassenvariante A als Antragstrasse zugrunde gelegt und 

wird in den nachfolgenden Kapiteln eingehend beschrieben und untersucht. 

 

 

3.2.5 Kleinräumige Trassenvarianten 

 

Nach Festlegung auf die geplante Antragstrasse wurde diese zusätzlich auf mögliche 

kleinräumigen Trassenvarianten untersucht. Diese sind in Abbildung 2 dargestellt und werden 

nachfolgend erläutert und bewertet. (Quelle: Omexom Hochspannung GmbH) 
 
 

3.2.5.1 Variante K 1 

Anstelle des Ersatzneubaus von bestehenden Freileitungsmasten in bestehender Trassenachse 

der 110-kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlau Anlage 0515 der Netze BW GmbH (vgl. 

Kapitel 4.3.2) wurde als kleinräumige Trassenvariante für den Umgebungsbereich von 

Türkheim die Verlagerung der geplanten BL 592 aus bestehender Trassenachse um ca. 60 m 

bis rund 300 m in Richtung Südosten überprüft. Hierdurch würde sich der Abstand zwischen 

Ortsrandlage von Türkheim und Leitungsachse von derzeit rund 210 m auf ca. 270 m bis 510 

m erhöhen. 

 

 

Abbildung 2: kleinräumige Variante K1 (Quelle: Omexom Hochspannung GmbH) 

 
 

3.2.5.2 Bewertung Variante K 1 

Die kleinräumige Trassenvariante K 1 nutzt keine bestehende Leitungstrasse und erfordert, 

neben dem vollständigen Rückbau von insgesamt 10 Masten der bestehenden 110-kV-Leitung 

der Netze BW GmbH, die Neuerrichtung von 10 Masten (Mast 2 bis 12) mit einer 

weitläufigen Standortverschiebung in südöstlicher Richtung. Die Neuerrichtung von 10 
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Masten erfolgt dabei auf einer Leitungslänge von rund 3,2 km im Außenbereich, der bisher 

noch nicht vorbelastet ist und geht mit einer Neuüberprägung des Landschaftsbildes einher. 

Da sich südöstlich der 110-kV-Bestandtrasse der Netze BW GmbH mehrere Waldflächen und 

Gehölzstrukturen sowie zusätzlich mehrere nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope, Flächen 

des Naturschutzgebietes „Vögelestal und Oberes Lontal“ sowie des FFH-Gebiet „Filsalb“ 

befinden, ist bei der Variante K 1 mit wesentlichen neuen Beeinträchtigungen von einzelnen 

Schutzgütern zu rechnen. Dadurch sind grundsätzlich geringere Auswirkungen auf den 

Naturraum bzw. auf die Umwelt sowie auf einzelne Schutzgüter bei der Trassenvariante A zu 

erwarten. Ferner können bei Variante A aufgrund des räumlichen Abstandes von rund 210 m 

zur Ortsrandlage von Türkheim wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

ebenfalls ausgeschlossen werden. Zusammenfassend ist die Realisierung von Variante K 1 

mit erheblichen Nachteilen verbunden. Etwaige Vorteile sind bei der Variante K 1 nicht 

festzustellen. Es wurde daher in den darauf folgenden Planungsschritten weiterhin die 

Trassenvariante A zugrunde gelegt. 

 

 

3.2.5.3 Variante K 2 

Anstelle des vorgesehenen Abzweiges (Anfangspunkt) der Trassenvariante A am Mast 15 der 

110-kV-Bahnstromleitung Abzw. Amstetten – Plochingen BL 511 der DB Energie GmbH 

zweigt die Variante K 2 bereits am Mast 11 der BL 511 südlich von Wittingen ab. Von hier 

aus verläuft die Variante K 2 zunächst mit 2 Stromkreisen der DB Energie GmbH über ein 

Spannfeld direkt zu Mast 24 der bestehenden 110-kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh 

Anlage 0515 der Netze BW. Ab hier erstreckt sich die Variante K 2 als 110-kV-

Gemeinschaftsleitung auf bestehender Trasse der Netze BW GmbH mit den Stromkreisen der 

DB Energie GmbH und der Netze BW GmbH. Folglich verläuft sie ab Mast 28 analog zur 

Variante A. 

 

Bei dieser Variante wird die bestehende Netze-BW-Leitung auf einer längeren Trasse als bei 

der Variante A genutzt.  

 

 

Abbildung 3: kleinräumige Variante K2 (Quelle: Omexom Hochspannung GmbH) 
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3.2.5.4 Bewertung – Variante K 2 

Die Variante K 2 ist rund 820 m länger als die Trassenvariante A. Sie verläuft dabei in einem 

Gebiet im Außenbereich, das bereits durch die 110-kV-Bestandstrasse der Netze BW GmbH 

vorbelastet sowie durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt ist. 

Bei Trassenvariante A sind zur Anbindung der geplanten BL 592 an die BL 511 der DB 

Energie GmbH der standortgleiche Ersatzneubau eines Mastes sowie die vollständige 

Neuerrichtung eines weiteren Mastes vorgesehen. Die Neuüberspannung umfasst hierbei ca. 

720 m. Die Neuüberspannung bei der Variante K 2 beträgt ca. 380 m, allerdings ist hierbei 

der standortgleiche Ersatzneubau von mindestens 5 Masten erforderlich. Im Hinblick auf die 

Umweltbelange lässt sich keine eindeutige Präferenz für eine der beiden Varianten feststellen. 

 

 

3.3 Projektbedingte Wirkungen und Eingrenzung des Untersuchungsumfangs 

Bei den projektbedingten Wirkungen handelt es sich einerseits um punktuelle Auswirkungen 

an den jeweiligen Maststandorten, zum anderen um lineare Auswirkungen der Leiterseile auf 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Dabei werden baubedingte, anlagebedingte und 

betriebsbedingte Wirkfaktoren unterschieden. 

 

Nachfolgend werden die nach dem UVPG zu untersuchenden Schutzgüter im Hinblick auf die 

möglichen umweltrelevanten Wirkungen des Projektes geprüft und hinsichtlich ihrer 

Relevanz eingegrenzt.  

 

Mensch: In der Bauphase kann es zu Lärm-, Abgas und Staubimmissionen durch den Einsatz 

von Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Als bauliche 

Anlage kann eine Hochspannungsfreileitung zu einer Beeinträchtigung des Wohnumfeldes in 

Siedlungsgebieten und der Erholungsfunktion in Freizeit- und Erholungsgebieten führen. 

Dabei handelt es sich um visuelle Auswirkungen der Masten und der Leiterseile. Folgende 

Auswirkungen sind in der Betriebsphase möglich: Entstehung von Ozon und Stickoxiden, 

Geräuschentwicklung, elektrische und magnetische Felder. Das Schutzgut wird weiter 

untersucht. 

 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt: Im Untersuchungsraum sind Schutzgebiete 

vorhanden, unter anderem ein FFH-Gebiet. Die zu erwartenden projektbedingten Wirkungen 

umfassen die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme, die vorgesehene Masterhöhung sowie 

die Erhöhung der Traversenanzahl bzw. –breite, den Mastneubau und die damit verbundenen 

Auswirkungen, beispielsweise für Vögel, sowie die dauerhafte Versiegelung von 

Vegetationsflächen durch die Mastfundamentköpfe. Das Schutzgut wird weiter untersucht. 

 

Boden: Es kommt während der Bauzeit zur Inanspruchnahme bislang unbefestigter Flächen 

und zu Fundamentarbeiten. Dauerhaft werden zusätzlich offene Bodenstandorte im Bereich 

der Mastfundamentköpfe versiegelt. Das Schutzgut wird weiter untersucht.  

 

Wasser: Das Schutzgut Wasser umfasst das Grundwasser und das Oberflächenwasser. Alle 

geplanten Maststandorte liegen in der Wasserschutzgebietszone III. Das Schutzgut wird 

weiter untersucht. 

 

Landschaftsbild und Erholung: Die Trasse verläuft in einem im Regionalplan 

ausgewiesenen Vorranggebiet für Regionale Grünzüge; ein Großteil des Untersuchungsraums 

ist als ‚Landschaftliches Vorbehaltsgebiet’ ausgewiesen. Zudem sind zwei 
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Landschaftsschutzgebiete betroffen. Das Vorhaben findet in Landschaften statt, die sowohl 

für die Naherholung als auch für die wohnungsnahe Erholung von Bedeutung sind. Das 

Schutzgut wird weiter untersucht. 

 

Klima / Luft: Mögliche Beeinträchtigungen durch bauzeitlich bedingte Staubemissionen oder 

durch Schadgase (Ozon- und Stickoxide), die durch elektrische und magnetische Felder 

betriebsbedingt entstehen können, sind nicht zu erwarten (Omexom Hochspannung 

GmbH,2015 B und 2015 D, weitere Ausführungen im Kap.7, Schutzgut Mensch). Sofern 

während des Leitungsbaus moderne Bautechniken und Maschinen und Fahrzeuge 

entsprechend dem Stand der Technik zur Lärm-, Staub- und Abgasreduzierung verwendet 

werden, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Luft / Klima zu 

erwarten. Das Schutzgut wird nicht weiter untersucht.  

 

Kultur- und sonstige Sachgüter: Im Vorhabensbereich befinden sich nach DSchG 

geschützte Kulturdenkmale. Das Schutzgut wird weiter untersucht.  

 

Daraus ergibt sich ein weiterer Untersuchungsbedarf für die Schutzgüter Mensch, Pflanzen 

und Tiere, Boden, Wasser, Landschaftsbild und Erholung sowie Kultur- und Sachgüter. Es 

wird die jeweilige Bestandssituation erfasst, bewertet und die daraus resultierenden 

Konfliktschwerpunkte herausgestellt. Für die Konfliktschwerpunkte werden geeignete 

Maßnahmen erarbeitet. 

 

Die UVS besteht aus einem Textteil und einem Planteil. Eine artenschutzrechtliche Prüfung 

und eine FFH-Vorpüfung (GÖG) sind der UVS als Anhang beigefügt. 
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4 Vorhabensbeschreibung 

Nachfolgend werden für die geplanten Masten die Mastnummern der DB Energie verwendet. 

Die genaue Lage der Masten mit bestehenden bzw. geplanten Mastnummern der Netze BW 

bzw. der DB Energie sind dem Übersichtsplan im Anhang 2 zu entnehmen. In Anhang 1 

befindet sich eine Übersichtstabelle mit Beschreibung der Lage der bestehenden bzw. 

geplanten Maststandorte und der Bauflächen.  

 

Die geplante 110-kV-Bahnstromleitung betrifft die Landkreise Göppingen und Alb-Donau-

Kreis und führt durch die Gemeinden Geislingen an der Steige, Nellingen und Merklingen.  

 

Die Länge der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung beträgt ca. 12,1 km. Das Vorhaben 

umfasst den Umbau von 39 bestehenden Masten (inklusive Gründungen), die 

Neuerrichtungen von 4 Masten (inklusive Gründungen) und die Neubeseilung der Masten.  

 

Das Vorhaben lässt sich in drei Teilabschnitte untergliedern:  

 

Teilabschnitt 1 (Länge ca. 0,7 km):  

Der Teilabschnitt 1 der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – 

Merklingen BL 592 umfasst eine Länge von rund 0,7 km und wird als möglichst kurzes und 

geradliniges Verbindungsstück von der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. 

Amstetten – Plochingen BL 511 der DB Energie GmbH zum vorgesehenen Teilabschnitt 2 

errichtet. Auf dem Teilabschnitt 1 ist ausschließlich der Stromkreis der DB Energie GmbH 

ausgeführt. Vom vorgesehenen Mast Nr. 15 der 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. Amstetten - 

Plochingen BL 511, der als Abzweigmast auf der Gemarkung Türkheim ausgeführt wird, 

verläuft die geplante 110-kV-Bahnstromleitung auf dem kürzesten Weg über den neu 

errichteten Tragmast (Mast Nr. 1) geradlinig in Richtung Südwesten zum bestehenden Mast 

Nr. 28 der 110-kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh Anlage 0515 der Netze BW GmbH. 

Die beiden Masten des Teilabschnittes 1 befinden sich in der Nähe der Kreisstraße K 1440. 

Der Leitungsverlauf erfolgt parallel zur K 1440 in Richtung der Gemeinde Türkheim. 

 

Teilabschnitt 2 (Länge ca. 10,6 km) 

Im Teilabschnitt 2 erfolgt der Umbau von insgesamt 38 Masten der bestehenden 110-kV-

Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh Anlage 0515 der Netze BW GmbH zur Gemeinschafts-

leitung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – Merklingen mit den 

geplanten Mastnummern 2 bis 39. 

 

Die bestehenden Masten Nr. 28 bis Nr. 56 sowie die bestehenden Masten Nr. 58 bis Nr. 65 

der 110-kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh, Anlage 0515 der Netze BW GmbH, werden 

durch die DB Energie GmbH vollständig zurückgebaut und standortgleich bzw. um bis zu 

10 m versetzt neu errichtet. Der bestehende Mast Nr. 57 bleibt von dem geplanten Vorhaben 

unberührt.  

 

Im Teilabschnitt 2 wird vom Mast Nr. 2 bis zum Mast Nr. 39 der geplanten 110-kV-

Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – Merklingen BL 592 eine Traverse für den 

durchgehenden Stromkreis der 110-kV-Bahnstromleitung genutzt. Über eine zweite Traverse 

des Masten 2 bis 39 (Zweiebenenmast mit Donaugestänge) wird der Stromkreis der aus 

südöstlicher Richtung kommenden 110-kV-Freileitung der Netze BW GmbH geführt.   
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Am Mast Nr. 39 verschwenkt die geplante 110-kV-Bahnstromleitung in Richtung Osten, 

während die 110-kV Leitung der Netze BW weiter Richtung Süden verläuft. Hierbei wird am 

Mast Nr. 39, der als Abzweigmast ausgeführt wird, der Stromkreis der bestehenden 110-kV-

Eybacher Tal – Krähenlauh, Anlage 0515 der Netze BW GmbH, über eine Traverse in 

Leitungsrichtung weitergeleitet. Über die zweite Traverse des Mastes Nr. 39 verschwenkt der 

Stromkreis der DB Energie GmbH und damit die geplante 110-kV-Bahnstromleitung zum 

Endpunkt, dem Uw Merklingen, in Richtung Osten. 

 

Der Teilabschnitt 2 verläuft auf einer Länge von ca. 10,7 km zwischen der Kreisstraße K1440 

in Richtung Südwesten durch die Gemarkungen Türkheim, Nellingen und Merklingen und 

endet ca. 170 m nördlich der BAB A8 bzw. 200 m nördlich der NBS Wendlingen – Ulm.  

 

Teilabschnitt 3 (Länge ca. 0,8 km) 

Der dritte Teilabschnitt der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten –  

Merklingen BL 592 wird, i. S. e. möglichst kurzen und geradlinigen Verbindungsstückes, 

vom geplanten Teilabschnitt 2, Mast 39, zum Uw Merklingen ausgeführt. Der Teilabschnitt 3 

erstreckt sich hierbei nördlich der Bundesautobahn A 8 bzw. nördlich der genehmigten NBS 

Wendlingen – Ulm über drei neue Masten (Nr. 40, 41, 42) zum Uw Merklingen. Zwischen 

Mast Nr. 41 und 42 wird die Bundesautobahn A 8 sowie die genehmigte NBS Wendlingen – 

Ulm mit einem ausreichendem Höhenabstand gequert. Am Mast Nr. 42, der den Endmast 

bzw. den Endpunkt der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung bildet, wird die Beseilung direkt 

in das genehmigte Uw Merklingen überführt. 

 

Bauablauf 

Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Zeitraum von Mitte 2017 bis Mitte 2020 

durchgeführt. Die Bauarbeiten finden voraussichtlich während des Tageszeitraumes zwischen 

7:00 und 20:00 Uhr statt. 

 

Das Vorhaben umfasst den Rückbau und die Neuerrichtung von insgesamt 39 Masten der 

bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW inklusive Erstellung der Fundamente sowie die 

Neuerrichtung von 4 Masten, die Montage des Leitungsgestänges und der Anlagenteile (z.B. 

Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile für insgesamt 43 Masten für die geplante 

Leitung.  

 

Hierbei werden die bestehenden Masten 28 bis 56 und 58 bis 66 der 110-kV-Leitung 

Eybacher Tal - Krähenlau, Anl. 0515 der Netze BW und der Mast 511/15 der 110-kV-

Bahnstromleitung Amstetten – Plochingen abgebaut und erneuert.  

 

Der Umbau der 39 Masten der bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW erfolgt 

standortgleich bzw. um bis zu 10 m versetzt, so dass für Abbau und Aufbau der Masten 

überwiegend dieselben Arbeitsflächen in Anspruch genommen werden können. Die 

Betonfundamente der Bestandsmasten werden vollständig entfernt. Ein durchgehender 

Arbeitsstreifen entlang der Leitungsachse ist für den Bau nicht erforderlich, da sich die 

Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschränken. 

 

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer vorübergehenden 

Inanspruchnahme von Vegetationsflächen, die zum Bau der Mastfundamente, zur 

Vormontage der Masten, zur Lagerung des Erdaushubs bzw. für die Seilmontage etc. 

erforderlich ist. Die Arbeitsflächen der vom standortgleichen Ersatzneubau betroffenen 

Masten sind so dimensioniert, dass sie zusätzlich ausreichende Platzverhältnisse für das 

Aufstellen von erforderlichen Provisorien und insbesondere für die Abankerungsflächen der 
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Provisorien zur Verfügung stellen. Dabei erfolgt durch die provisorischen Masten und die 

Verankerungen nur eine kleinflächige, punktuelle Flächeninanspruchnahme im Bereich der 

ausgewiesenen Bauflächen.  

Die vorgesehenen Regeldimensionierungen der Arbeitsflächen untergliedern sich wie folgt: 

 

- bei standortgleichem Ersatzneubau eines Mastes: ca. 50 m x 70 m ( 25 Masten ) 

- bei Ersatzneubau eines Mastes mit Verschiebung: ca. 40 m x 40 m (14 Masten) 

- bei Neuerrichtung eines Mastes: ca. 30 m x 30 m (4 Masten) 

 

Bei Bedarf wurden die Arbeitsflächen auf Basis der Regeldimensionierungen an die 

jeweiligen örtlichen Gegebenheiten an den Maststandorten angepasst. 

 

Von der Arbeitsfläche am Mast sind bei Abspannmasten ca. 200 m² und bei Tragmasten ca. 

100 m² eigentliche Grabfläche, d.h. es wird Boden für die Fundamentarbeiten ausgehoben. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die bauzeitlich beanspruchten Flächen sowie die 

ehemaligen Maststandortflächen rekultiviert. 

 

Für die Baustellenzufahrten zu den Maststandorten werden soweit möglich vorhandene 

befestigte Wege verwendet, allerdings müssen für die notwendigen Zuwegungen auch 

Vegetationsflächen bauzeitlich in Anspruch genommen werden, die je nach Lage der 

Maststandorte variieren. Die Breite der Bauzufahrten beträgt ca. 5 m. Je nach Boden- und 

Witterungsverhältnissen werden hierfür ausgehend von befestigten Straßen und Wegen auch 

Baggermatratzen/Alumatten ausgelegt. Die für die Zufahrten in Anspruch genommenen 

Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder hergestellt. 

 

Die Methode, mit der Stahlgittermaste errichtet werden, hängt von Bauart, Gewicht und 

Abmessungen der Maste, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der Örtlichkeit 

tatsächlich möglichen Arbeitsfläche ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten 

Geräte werden die Stahlgittermasten am Boden vormontiert und vorzugsweise mit einem 

Mobilkran errichtet. Mit dem Errichten der Maste darf ohne Sonderbehandlung des Betons 

frühestens vier Wochen nach dem Betonieren der Fundamente begonnen werden.  

 

Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, 

d.h. ohne Bodenberührung, zwischen Trommel- und Windenplatz verlegt. Die Seile werden 

dabei über am Mast befestigte Seilräder so im Luftraum geführt, dass sie weder den Boden 

noch Hindernisse berühren. Der Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei 

Abspannmasten. 

 

Für die temporären Bauarbeiten wird im Bereich der Masten eine Arbeitsfläche von insgesamt 

rund 13,5 ha benötigt, die sich aus Baustellenzufahrten, Arbeitsfläche um den Mast, Fläche 

zur Errichtung von Provisorien bei den standortgleich zu erneuernden Masten und 

Seilzugflächen an den Abspannmasten zusammensetzt. 

 

Bauliche Anlagen 

Die Länge der geplanten Gemeinschaftsleitung beträgt ca. 12,1 km. 

 

Die Gründungen der geplanten Freileitungsmasten werden entweder als Einzelfundament 

oder Plattenfundament gemäß EN 50341-1 und EN 50341-3-4 ausgeführt. Die Auswahl 

geeigneter Fundamentarten ist von verschiedenen Standortfaktoren abhängig. 
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Die genaue Ausführung der Fundamente, der Werkstoffe sowie der tatsächlich eingesetzte 

Fundamenttyp hängen von den zu übertragenden Kräften und den Baugrundeigenschaften ab 

und werden nach dem Planfeststellungsbeschluss im Zuge der Ausführungsplanung 

festgelegt. Abbildung 2 zeigt mögliche Fundamenttypen. 

 

Die bestehenden Fundamente der Bestandsmasten 28 bis 56 und 58 bis 66 der 110-kV-

Leitung der  Netze BW werden vollständig entfernt. 

 

Die neu errichteten Fundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel über Erdoberkante 

herausragenden zylinderförmigen Mastfundamentköpfe mit einer ca. 1,0 m starken 

Bodenschicht überdeckt, die wieder begrünt wird. An der Oberfläche sind somit bei allen 

Fundamentarten nur die vier Mastfundamentköpfe sichtbar. Die Oberflächenversiegelung 

durch die Fundamentköpfe beträgt pro Tragmast ca. 3,1 m² und pro Abspannmast ca. 4,5 m². 

 

 
Abbildung 4: Gründungstypen; die genaue Ausführung der Fundamente, der Werkstoffe 

sowie der tatsächlich eingesetzte Fundamenttyp werden im Zuge der Ausführungsplanung 

festgelegt. 

 

Die Mastaustrittsfläche, d.h. die Fläche um die Mastfüße beträgt im Planzustand bei den 

Tragmasten maximal ca. 50 m² und bei den Abspannmasten maximal ca. 70 m².  

 

Im Bestand haben die Masten (Donaumastgestänge) der Anlage 0515 der Netze BW im 

Teilabschnitt 2 eine Höhe von ca. 30-49 m (vom Mastfuß zur Mastspitze) und jeweils zwei 

Traversen auf jeder Mastseite, mit einer Traversenbreite von ca. 6,9 m pro Seite für die untere 

Traverse und ca. 4,9 m pro Seite für die obere Traverse. Die bestehende Leitungsanlage führt 

insgesamt 6 Leiterseile über die Traversen und 1 Erdkabel über die Mastspitze, sowie ein 
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Luftkabel (LWL) auf Höhe des Obergurts der unteren Traverse (in der Leitungsachse) (vgl. 

Abbildung 3, jeweils linkes Bild). 

 

Für die Trag- und Abspannmasten im Teilabschnitt 2 (geplante Masten 2 bis 39) sind 

Zweiebenenmasten (2 Traversenebenen) mit Donaumastgestänge entsprechend Abbildung 3 

vorgesehen. Die untere Traverse hat eine Breite von ca. 10,50 m je Seite bei einem Tragmast 

und 13,5 m je Seite bei einem Abspannmast. Die Höhe der geplanten Masten beträgt 

voraussichtlich zwischen 33 m und 48 m vom Mastfuß zur Mastspitze. Die durchschnittliche 

Erhöhung der Masten gegenüber dem Bestand liegt bei ca. 2,0 m. 
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Abbildung 5: Gegenüberstellung der Tragmasten (oben) und Abspannmasten (unten) im 

Teilabschnitt 2 (unmaßstäblich): links: Bestand, Breite der unteren Traverse ca. 6,7 m; rechts: 



Umweltverträglichkeitsstudie  

110-kV-Bahnstromleitung 

Abzw. II Amstetten – Merklingen, BL 592  _______________________________________________________ glu Planungsgemeinschaft 
 

 

BL592_UVS_20151030.doc    22 

Planzustand, Breite der unteren Traverse: ca. 10,5 m bei Tragmasten  bzw. 11,9 m bei 

Abspannmasten. 

 

Die geplanten Neubaumasten der Teilabschnitte 1 und 3 (1, 40, 41 und 42) werden mit nur 

einer Traversenebene ausgeführt (siehe Abbildung 4), auf der nur die Stromkreise der DB 

Energie geführt werden. Die Höhe der Masten in den Teilabschnitten 1 und 3 beträgt 

zwischen 28 und 39 m vom Mastfuß bis zur Mastspitze, die Breite der Traversenebene liegt 

bei ca. 7,3 m bis 8 m. 

 

 

Teilabschnitte 1 und 3 

Tragmast Abspannmast 

  

Abbildung 6: Mastbild für die Neubaumasten in den Teilabschnitten 1 und 3 (Masten 1, 40-

42, unmaßstäblich) 

 

Die Beseilung Teilabschnitte 1 und 3 erfolgt mit 2 Stromkreisen der DB Energie und jeweils 

2 Phasen und einfachen Leiterseilen. Im Teilabschnitt 2 wird die 110-kV-Leitung der DB 

Energie mit 2 Stromkreisen und jeweils 2 Phasen und einfachen Leiterseilen und die 110-kV-

Leitung der Netze BW mit 2 Stromkreisen mit je 3 Phasen und einfachen Leiterseilen 

aufgehängt. Zusätzlich zu den Leiterseilen wird über die gesamte Trassenlänge ein Erdseil an 

der Mastspitze aufgelegt, sowie ein Luftkabel (LWL) am Obergurt der oberen Traverse.  

 

Im Bereich des Teilabschnitts 2 entsprechen die Spannfelder durch die standortgleiche 

Erneuerung bzw. um bis zu 10 m versetzte Erneuerung entlang der Leitungsachse der 39 

Masten der Netze BW weitgehend dem Bestand. Der bestehende Mast 57 der Netze BW-

Leitung wird im Zuge der Umbaumaßnahme ausgespart, so dass ein zusätzliches Spannfeld 

zwischen den geplanten Masten 30 und 31 hinzukommt. 

 

Die Breite des Leitungsschutzstreifens vergrößert sich zwischen den Masten 18 bis 28 um 2 m 

(1 m je Mastseite, von 23 m auf 24 m) sowie zwischen den Masten 33 bis 39 um 4 m (2 m je 

Mastseite, von 20 m auf 22 m). Durch die Verbreiterung des Leitungsschutzstreifens und die 

Neuüberspannung zwischen Mast 30 und 31 wird gegenüber dem Bestand eine zusätzliche 
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Fläche von ca. 2,6 ha überspannt. Zwischen den Masten 15 der 110-kV-Bahnstromleitung 

Amstetten – Plochingen (Anlage 511 der DB Energie) und Mast 2 der geplanten 

Bahnstromleitung entsteht durch die Neuüberspannung im Teilabschnitt 1 ein Schutzstreifen 

mit einer Fläche von ca. 3,1 ha. Im Teilabschnitt 3 der Leitungstrasse werden die Masten 40, 

41 und 42 der DB Energie neu errichtet, um die 110-kV Bahnstromleitung zum Uw 

Merklingen zu führen. Hierbei entsteht ein neuer Schutzstreifen von ca. 2,3 ha. Insgesamt 

ergibt sich durch Verbreiterung und Neuüberspannung eine zusätzliche 

Leitungsschutzstreifenfläche von ca. 8,0 ha. 
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5 Beschreibung des Untersuchungsraums 

Der Bau der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung findet in den Landkreisen Göppingen und 

Alb-Donau-Kreis statt und führt durch die Gemeinden Geislingen an der Steige, Nellingen 

und Merklingen. In Abbildung 5 ist die Lage der geplanten Gemeinschaftsleitung mit den drei 

Teilabschnitten dargestellt.  

 

 

Abbildung 7: Übersicht über den Verlauf der geplanten 110 kV-Leitung der DB Energie mit 

den drei Teilabschnitten  

Die ca. 12,1 km lange Anlage liegt in der Naturräumlichen Großlandschaft 'Schwäbische Alb' 

und erstreckt sich über den nordöstlichen Rand des Naturraums 'Mittlere Kuppenalb'. Die 

Mittlere Kuppenalb ist eine von Geislingen an der Steige bis Burladingen verlaufende 

Hochfläche, die nach Norden hin vom Albvorland und nach Süden durch eine Stufe des 

Albtraufs von der Mittleren Flächenalb abgegrenzt ist. Im Naturraum 'Mittlere Kuppenalb' 

sind insbesondere die Leistungsfähigkeit der Grundwasservorkommen, die Förderung 

hochgradig schutzbedürftiger Arten in stabilen Beständen wie naturnahe Wälder, großflächige 

Magerrasen, Felsen als Lebensraum für freilebende Tiere und Pflanzen sowie die Funktion als 

Nah- und Ferienerholungsraum von Bedeutung (ILPÖ/IER o. J.).  

 

Der Untersuchungsraum ist geprägt durch Acker- bzw. Grünlandnutzung und kleinere 

Waldgebiete. Waldflächen werden durch die bestehende Leitung nicht überspannt. Vereinzelt 
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finden sich Streuobstbestände oder Kleingartenstrukturen. Für die Erholungsnutzung ist der 

Landschaftsraum lokal bzw. regional bedeutsam. Im Untersuchungsgebiet verlaufen 

verschiedene in der Freizeitkarte Baden-Württemberg gekennzeichnete Rad- und 

Wanderwege, die teilweise als Zugangswege oder Alternativen zum überregionalen 

Schwäbischen-Alb-Südrandweg ausgewiesen sind, der von Donauwörth bis Tuttlingen führt. 

Die bestehende 110 kV-Leitung der Netze BW überspannt die Kreisstraße K 7315 zwischen 

Nellingen und Aufhausen sowie die Landstraße (L 1230) zwischen Nellingen und Türkheim. 

Im Norden wird durch den Teilabschnitt 1 die Kreisstraße K1440 zwischen Wittingen und 

Türkheim überspannt. Im Süden des Vorhabensbereichs erfolgt die Überspannung der 

Bundesautobahn (BAB) A8 durch den geplanten Teilabschnitt 3. 

 

Im Regionalplan Donau-Iller ist ein Großteil des Untersuchungsraums als Landschaftliches 

Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Diese Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete sind, sofern nicht 

bereits eine Schutzgebietsausweisung besteht, aus Sicht der Regionalplanung zur 

Schutzgebietsausweisung vorgeschlagen. Südlich von Nellingen befindet sich ein im 

Regionalplan Donau-Iller ausgewiesenes Wasserschongebiet. Die geplanten Maststandorte 31 

bis 42 liegen innerhalb des Wasserschongebiets. Als Wasserschongebiet werden im 

Regionalplan die Gebiete erfasst, die nutzungswürdige Wasservorkommen bergen. Bei der 

Zulassung von Bauvorhaben müssen Wasserschongebiete besondere Beachtung finden, um 

die langfristige Trinkwasserversorgung durch die Grundwasservorkommen sicherstellen zu 

können. Die vorliegende Planung steht den Zielen des Regionalplans Donau Iller jedoch 

grundsätzlich nicht entgegen.  

 

Der gesamte nördliche Leitungsabschnitt verläuft durch ein im Regionalplan Region Stuttgart 

ausgewiesenes 'Vorranggebiet Regionale Grünzüge G56'. Regionale Grünzüge sind größere 

zusammenhängende Freiräume für unterschiedliche ökologische Funktionen, für 

naturschonende, nachhaltige Nutzungen oder für die Erholung. Die Vorranggebiete sind von 

Besiedlung und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Der Regionale Grünzug 

G56 ist durch Erholungsräume sowie landbauwürdige Flächen geprägt und hat regional 

bedeutsame Ausgleichsfunktionen im Bereich der Grundwasserneubildung und des 

Wasserhaushalts, für Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope und Biotopverbund und für 

das Klima. Das Vorranggebiet dient der Sicherung des Freiraumzusammenhangs; die 

Trassensicherung und der Ausbauvorschlag für die BAB A8 und die geplante Neubaustrecke 

Wendlingen - Ulm sind laut Regionalplan im Vorranggebiet enthalten, so dass das Vorhaben 

den Zielen des Regionalplans der Region Stuttgart nicht entgegensteht. 

 

Zwischen Wittingen und Türkheim befindet sich nördlich der K1440 ein im Regionalplan 

Stuttgart ausgewiesenes Vorranggebiet Windkraft (GP-22). Die geplante Leitungsanlage 

befindet sich jedoch außerhalb des Vorranggebiets, so dass die Planung den Belangen des 

Regionalplans grundsätzlich nicht entgegensteht.  

 

Der Vorhabensbereich weist mehrere Schutzgebiete und ausgewiesene Biotope auf. So liegt 

ein Großteil des südlichen Leitungsabschnitts in Landschaftsschutzgebieten. Die bestehende 

bzw. geplante Leitung verläuft mit 4 Masten durch eine FFH-Gebiets-Teilfläche und 

überspannt den Randbereich eines Naturschutzgebiets. Nördlich an die geplante 

Leitungsanlage angrenzend befindet sich ein Vogelschutzgebiet. Der gesamte 

Untersuchungsbereich liegt im Bereich der Zone III verschiedener Wasserschutzgebiete. 
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6 Schutzgebiete und Besonderer Artenschutz 

Der Gesetzgeber hat dem Natur- und Artenschutz einen hohen Stellenwert eingeräumt und 

daher den Fortbestand wertvoller Teile von Natur und Landschaft im Rahmen des 

Bundesnaturschutzgesetzes bzw. des Landesnaturschutzgesetzes bzw. durch Einzelver-

ordnungen durch die Ausweisung von Schutzgebieten und durch den sogenannten Besonderen 

Artenschutz (§§44 - 47 BNatSchG) gesichert.  

 

Der Vorhabensbereich beinhaltet Schutzgebiete jeglicher Art. So liegt ein Großteil des 

südlichen Leitungsabschnitts in Landschaftsschutzgebieten. Die bestehende bzw. geplante 

Leitung verläuft mit 4 Masten durch eine FFH-Gebiets-Teilfläche und überspannt den 

Randbereich eines Naturschutzgebiets. Nördlich an die geplante Leitungsanlage angrenzend 

befindet sich ein Natura-2000-Vogelschutzgebiet. Gesetzlich geschützte Biotope werden 

überspannt oder befinden sich in der Nähe der Maststandorte. Der gesamte 

Untersuchungsbereich liegt im Bereich verschiedener Wasserschutzgebiete. 

 

Dem Anhang 1 (Übersicht über die Maststandorte) kann die Lage eines jeden Maststandorts 

im Bereich von Schutzgebieten sowie die den Mast umgebenden Biotopstrukturen 

entnommen werden. Die betroffenen Schutzgebiete sind zudem im Übersichtsplan 

(Anhang 2) dargestellt.   

 

Im nachfolgenden Kapitel wird geprüft, ob und inwiefern das geplante Bauvorhaben den 

Zielen der betroffenen Schutzgebiete und Biotope bzw. des Besonderen Artenschutz 

entgegensteht. 

 

Sämtliche naturschutz- sowie wasserrechtlichen Tatbestände werden im Rahmen des 

Verfahrens zur Planfeststellung abgearbeitet. Die Konzentrationswirkung des 

Planfeststellungsbeschlusses erwirkt erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen bzw. 

Befreiungen im Rahmen des Verfahrens.  

 

Die Konkretisierung der notwendigen Maßnahmen für Natur und Landschaft findet im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan statt.   

 

 

6.1 Natura-2000-Gebiete 

Die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW quert bzw. überspannt zwei Teilflächen des 

FFH-Gebietes Nr. 7423-342 'Filsalb'. In einer der Teilflächen sind vier Maststandorte der 

bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW, die im Zuge des Vorhabens zurückgebaut und 

standortgleich bzw. um bis zu 10 m versetzt neu errichtet werden. Die zweite Teilfläche wird 

am nördlichen Rand auf einer Länge von ca. 10 m im Bereich der Leitungsachse überspannt.  

 

Das FFH-Gebiet ist durch eine Vielzahl an Höhlen, durch reichstrukturierte Hänge und 

Hochflächen mit Wacholderheiden, artenreiche Wiesen und naturnahe Laubwälder im oberen 

Filstal vom Ursprung bis Geislingen sowie naturnahe Fließgewässer mit Quellbereichen der 

Filszuflüsse geprägt.  
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Eine FFH-Vorprüfung (GöG 2015B) zur Untersuchung möglicher Beeinträchtigungen des 

FFH-Gebiets durch das Vorhaben wurde erstellt. Zusammenfassend kommt die FFH-

Vorprüfung zu folgendem Ergebnis:  

 

"Bei der 2014 durchgeführten vertieften Untersuchung zu Lebensraumtypen und 

europarechtlich geschützten Arten konnten im Wirkraum des Vorhabens keine der im 

Standarddatenbogen des FFH-Gebietes gelisteten Arten nach Anhang II bzw. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie festgestellt werden. Vorhabenbezogen 

sind keine Wirkungen zu erwarten, die das FFH-Gebiet beeinträchtigen können. Für das 

vorliegend zu betrachtende Projekt sind keine Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 

FFH-Gebietes zu erwarten. Summationswirkungen können dadurch ebenfalls ausgeschlossen 

werden." 

 

"Nördlich angrenzend an die geplante Leitung befindet sich das Vogelschutzgebiet 7422-441 

– 'Mittlere Schwäbische Alb'. Das Vorhabensgebiet tangiert das SPA-Gebiet 'Mittlere 

Schwäbische Alb' nicht direkt, so dass unmittelbare Wirkungen auf die im 

Standarddatenbogen des SPA-Gebietes gelisteten Arten nach Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 der 

Vogelschutzrichtlinie, deren Lebensräume und Erhaltungszustände ausgeschlossen werden. 

Da es sich beim Vorhaben um einen weitgehend standortgleichen Umbau handelt, sind auch 

mittelbar durch den geplanten Umbau keine Wirkungen für die Arten nach Anhang I bzw. 

Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie zu erwarten, die das Vogelschutzgebiet 

beeinträchtigen können." 

 

 

6.2 Naturschutzgebiete 

Die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW bzw. die geplante Bahnstromleitung 

überspannt südlich von Türkheim auf einer Länge von ca. 10 m im Bereich der Leitungsachse 

den nördlichen Rand des Naturschutzgebietes NSG 1.248 Vögelestal und Oberes Lontal. 

Das Naturschutzgebiet liegt innerhalb des oben genannten FFH-Gebiets. Das ca. 89,5 ha 

große NSG liegt auf der Gemarkung Türkheim. Schutzzweck ist unter anderem der Erhalt des 

Trockentalsystems mit vielfältigen Heckenstrukturen und Feldgehölzen, artenreichen 

Wacholderheiden, extensiven Wiesenflächen mit Magerrasenanteilen, Steinriegel und offenen 

Felsbildungen und der Erhalt der landschaftlichen Vielfalt des Vögelestals und des Oberen 

Lontals sowie die Bewahrung eines abwechslungsreichen und reizvollen Landschaftsbilds in 

einem für die Erholung wichtigen Bereich. Das NSG repräsentiert laut Verordnungstext ein 

"typisches Trockentalsystem mit vielfältigen Heckenstrukturen und Feldgehölzen, 

artenreichen Wacholderheiden, extensiven Wiesenflächen mit Magerrasenanteilen, 

Steinriegeln und offenen Felsbildungen sowie die vielfältige Lebensgemeinschaft der 

Mittleren Kuppenalb mit zahlreichen biotoptypischen, seltenen, gefährdeten und geschützten 

Tier- und Pflanzenarten. Zudem ist das NSG durch abwechslungsreiches und reizvolles 

Landschaftsbild in einem für die Erholung wichtigen Bereich charakterisiert." In dem 

Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Veränderung oder 

nachhaltigen Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushalts oder zu einer 

Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

 

Im NSG selbst befindet sich kein Maststandort. Durch die bestehende bzw. geplante 

Leitungsanlage wird das NSG lediglich auf einer Länge von ca. 10 m zwischen Mast 6 und 7 

überspannt. Hier befinden sich Gehölze, die im Bereich des Leitungsschutzstreifens 

regelmäßig zurückgeschnitten werden. Im Planzustand wird kein zusätzlicher 

Gehölzrückschnitt erforderlich. Das Vorhaben ist demnach nicht geeignet, den Verboten des 
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Verordnungstextes für das Naturschutzgebiet entgegenzuwirken. Eine Befreiung von der 

Schutzgebietsverordnung wird demnach nicht erforderlich. 

 

 
Abbildung 8: Zwischen den geplanten Masten 6 und 7 werden die Gehölze im Bereich des 

NSG unter der Leitung regelmäßig zurückgeschnitten. 

 

 

6.3 Landschaftsschutzgebiete 

Der südwestliche Leitungsabschnitt liegt großteils innerhalb der Landschaftsschutzgebiete 

4.25.116 'Nellingen' und 4.25.122 'Merklingen'. Für die geplante Baumaßnahme in den 

Landschaftsschutzgebieten wird eine Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich, 

die im Zuge des Planfeststellungsbeschlusses erwirkt wird.  

 

Das LSG 'Nellingen' bietet laut Verordnungstext "einen charakteristischen Ausschnitt der 

Kuppenalb mit besonders markant ausgeprägten Landschaftsformen und 

Nutzungsverteilungen mit Trockentälern, Kuppen und Senken; ökologisch wertvolle 

Kulturlandschaftselemente im LSG sind Feldhecken, Feldgehölze, Steinriegel, Feldraine, 

Wacholderheiden, Magerrasen, Einzelbäume, Baumgruppen und Streuobstwiesen; unverbaute 

und landschaftsästhetisch ansprechende Landschaftsteile als lokal und regional bedeutsame 

Erholungsräume charakterisieren das Gebiet. [...] Handlungen, die den Charakter des Gebietes 

verändern oder dem Schutzzweck entgegenstehen können, müssen von der unteren 

Naturschutzbehörde erlaubt werden. [...] Der Erlaubnis bedarf es unter anderem insbesondere, 

um ober- oder unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen oder zu ändern."  

 

Das LSG 'Merklingen' ist laut Verordnungstext durch die "Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

der Kuppenalblandschaft durch abwechslungsreiche und kleinräumige Landnutzung 

charakterisiert. Es liegt im oberen Teil des gemeindeübergreifenden Talsystems der Kleinen 

Lauter, der ein charakteristischer Ausschnitt der Kuppenalb ist mit besonders markant 

ausgeprägten Landschaftsformen und Nutzungsverteilungen. Im LSG befinden sich für die 

Kuppenalb typische Landschaftsformen und charakteristische landschaftsbildprägende und 

ökologisch wertvolle Kulturlandschaftselemente wie Feldhecken, Feldgehölze, Steinriegel, 

Feldraine, Wacholderheiden, Magerrasen, Einzelbäume, Baumgruppen und Streuobstwiesen. 

Durch unverbaute und landschaftsästhetisch ansprechende Landschaftsteile kommt dem LSG 

als lokaler und regionaler Erholungsraum Bedeutung zu. [...] Handlungen, die den Charakter 
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des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck entgegenstehen können, müssen 

von der unteren Naturschutzbehörde erlaubt werden." Der Erlaubnis bedarf es unter anderem 

insbesondere, "um ober- oder unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen oder zu ändern." 

 

Die jeweils erforderlich werdenden Erlaubnisse für das Bauvorhaben werden im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens erteilt. 

 

 

6.4 Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Untersuchungsbereich finden sich mehrere nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope. In 

der Nähe der Maststandorte liegen dabei folgende gesetzlich geschützten Biotope: 

 

Biotop-Nr Bezeichnung Lage bei 

geplanter 

Mast Nr.  
174244251863 Hecke und Feldgehölz östlich Widderstall 38 

174244251866 Gehölzkomplex östlich Widderstall I 36 

174244251743 Baumhecken nordwestlich Nellingen 21 

174241171137 Feldgehölz I im Gewann 'Greut' 15 

174241171130 Feldgehölz II nördlich Gewann 'Greut' 14 

174241171068 Feldgehölz östlich Türkheim 4 

174241171065 Feldgehölz südlich der K 1440 im Gewann 'Kugelweide' 2 

274241174561 Feldgehölz O Türkheim 1 

 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der geschützten Biotope wurden im Zuge der 

Vorplanung Bauflächen außerhalb der Biotopflächen verlegt. Zum Schutz der direkt an 

Zuwegungen und Arbeitsflächen angrenzenden Biotope werden bauzeitlich ortsfeste 

Bauzäune angebracht. Biotope, die sich im Nahbereich der Bauflächen befinden, werden 

durch sichtbare Absperrungen markiert.  

 

Die Maststellflächen der bestehenden und der geplanten Masten liegen jeweils außerhalb der 

Biotope. Anlagebedingt sind daher keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens befinden sich 16 ausgewiesene Biotope mit Gehölzen: 

Biotop-Nr. Bezeichnung 
Lage im Spannfeld der 

geplanten Masten Nr. 
174241171082 Schlehen-Feldhecken s. der K 1440 im Gewann 'Kirchweg' 511/15 - 1 

174241171065 Feldgehölz südlich der K 1440 im Gewann 'Kugelweide' 2-3 

174241171068 Feldgehölz östlich Türkheim  4 -  5 

174241171071 Junges Feldgehölz III südöstlich von Türkheim  6 -  7 

174241171076 Feldgehölz V südlich Türkheim  8 -  9 

174241171077 Steinriegel südlich Türkheim  8 -  9 

174241171083 Feldgehölz II südlich Türkheim  9 -  10 

174241171130 Feldgehölz II nördlich Gewann 'Greut'  14- 15 

174241171137 Feldgehölz I im Gewann 'Greut'  14-  15 

174244251743 Baumhecken nordwestlich Nellingen  20 - 21, 21-22 

174244251754 Felsfläche mit Magerrasen nordwestlich Nellingen  21- 22 

174244251753 Doline mit Feldgehölz nordwestlich Nellingen I  22- 23 

174244251755 Hecke auf Steinriegel nordwestlich Nellingen  22 - 23 

174244251866 Gehölzkomplex östlich Widderstall I  36 – 37 
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Biotop-Nr. Bezeichnung 
Lage im Spannfeld der 

geplanten Masten Nr. 
174244251864 Kleines Feldgehölz östlich Widderstall  37 – 38 

174244251863 Hecke und Feldgehölz östlich Widderstall  38 – 39 

 

Für die nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope im Bereich des Leitungsschutzstreifens ist 

keine Beeinträchtigung zu erwarten, da weder bauzeitlich noch anlagebedingt Flächen-

beanspruchungen oder zusätzliche Rückschnitte gegenüber dem Bestand erfolgen.  

 

Eine Beeinträchtigung der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope im Bereich der Mast-

standorte ist nicht zu erwarten, da die Biotopflächen weder bauzeitlich noch dauerhaft 

beansprucht werden. Ggf. wird der Rückschnitt einzelner Zweige von Gehölzen angrenzend 

an die Bauflächen der geplanten Masten 2, 21, 37, 38 erforderlich. Dieser Rückschnitt erfolgt 

im Rahmen der Unterhaltungspflege und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften im 

Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang März  und in Abstimmung mit der ökologischen 

Baubegleitung.  

 

 

6.5 Wasserschutzgebiete 

Alle Neu- und Umbaumasten der geplanten Gemeinschaftsleitung liegen in der Wasser-

schutzgebietszone III.  

 

Die geplanten Maststandorte mit den Mastnummern 0511/15 bzw. 1 bis 12 liegen innerhalb 

des Wasserschutzgebiets 'Rohrachtal-Geislingen', der geplante Mast Nr. 13 liegt im direkt 

angrenzenden Wasserschutzgebiet 'Bad Überkingen' und die Masten 14 bis 42 befinden sich 

im Wasserschutzgebiet 'Lautern'.  

 

In den Wasserschutzgebieten 'Rohrachtal-Geislingen' und 'Bad Überkingen' gelten die 

Merkblätter für Bauvorhaben in Wasserschutzgebieten des Landratsamts Göppingen.  

 

In der Schutzzone II des WSG 'Rohrachtal-Geislingen' gelten weitere Verbote. Unter anderem 

ist das Einrichten und Betreiben von Baustellen und Baustofflagern verboten. Im Zuge der 

Vorplanung werden die Bauflächen außerhalb der Zone II des Wasserschutzgebiets 

'Rohrachtal-Geislingen' verlegt. 

 

In der Schutzzone III des WSG 'Lautern', das zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet 

der Grundwasserfassungen Lautertal festgesetzt wurde, sind laut Verordnungstext unter 

anderem das Ablagern, Aufhalden von wassergefährdenden Stoffen oder Beseitigen solcher 

Stoffe durch Einbringen in den Untergrund untersagt.  

 

Von einem Eingriff in grundwasserführende Schichten ist nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht auszugehen. Im Zuge der Ausführungsplanung wird ein Baugrundgutachten erstellt, in 

dem der genaue Grundwasserstand ermittelt wird. 

 

Das Vorhaben steht den Inhalten der Rechtsverordnungen für die Wasserschutzgebiete 

'Lautern', 'Rohrachtal-Geislingen' und 'Bad Überkingen' grundsätzlich nicht entgegen. Eine 

wasserrechtliche Genehmigung wird daher nicht erforderlich. Das Merkblatt für Bauvorhaben 

in Wasserschutzgebieten Zone 3/3a des Landratsamts Göppingen ist zu berücksichtigen. 

Sollte wider Erwarten ein Eingriff ins Grundwasser erforderlich werden, so wird dies der 

zuständigen Behörde unverzüglich mitgeteilt und entsprechend erforderlich werdende 
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Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers abgestimmt. Von 

erheblichen Beeinträchtigungen in das Schutzgut Wasser ist nicht auszugehen. 

 

 

6.6 Besonderer Artenschutz 

Bei der vorliegenden Planung ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beein-

trächtigungen europarechtlich streng und besonders geschützter Arten bzw. ihrer Lebens-

stätten. Aus diesem Sachverhalt können sich planerische und verfahrenstechnische 

Konsequenzen ergeben, die sich aus den §§ 44 und 45 BNatSchG ableiten. 

 

In der Artenschutzrechtlichen Prüfung (GÖG 2015A) wurden für das geplante Vorhaben die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-

lich der europarechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs 

IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt.  

 

Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (GÖG 2015A) erfolgten Untersuchungen der 

Arten(gruppen) Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Käfer und Pflanzen.  

 

Als Untersuchungsbereich abgegrenzt werden die geplanten Maststandorte sowie die 

bauzeitlich genutzten Flächen um die Maststandorte, einschließlich der direkt angrenz-enden 

Kontaktlebensräume. Zusätzlich wird für die Artengruppe der Vögel auf der gesamten Länge 

des Umbaubereichs beidseitig ein jeweils mindestens 100 m breiter Untersuchungs-korridor 

festgelegt, um auch die von den Leiterseilen ausgehenden potenziellen Wirkungen 

(Kollisionen und Meidung) zu berücksichtigen, die für diese Artengruppe i. d. R. eine 

Relevanz entfalten. 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte des Gutachtens zusammengefasst: 

Es wurden unter anderem folgende Brutvögel erfasst: Feldlerche und Goldammer aus der 

Gilde der Bodenbrüter, Mäusebussard, Rotmilan, Turmfalke aus der Gilde der Greifvögel 

sowie 17 verschiedene Vogelarten aus der Gilde der Zweigbrüter (z.B. Wacholderdrossel, 

Dorngrasmücke), 5 verschiedene Vogelarten aus der Gilde der Halbhöhlen- und 

Nischenbrüter (z.B. Bachstelze, Hausrotschwanz) und 8 verschiedene Vogelarten aus der 

Gilde der Höhlenbrüter (z.B. Meisenarten). 

 

Die Feldlerche ist eine der häufigsten Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet. Insgesamt 

konnten 31 Reviere erfasst werden. Zehn davon lagen innerhalb des Untersuchungskorridors, 

die übrigen außerhalb. Der Vorkommensschwerpunkt liegt mit 15 Brutrevieren in den 

Ackerflächen unmittelbar nördlich der A 8 im Bereich der Maststandorte 40 und 41. Mit ca. 3 

Revieren / 10 ha wurde dort die höchste Siedlungsdichte im Bearbeitungsgebiet festgestellt.  

 

Im weiteren Trassenverlauf wurden noch mehrere kleinere Vorkommen mit 2 bis 4 

Brutrevieren festgestellt, deren Siedlungsdichte mit 0,7 bis 1,3 Revieren / 10 ha deutlich 

geringer war. Dass die meisten dieser Reviere außerhalb des eigentlichen 

Untersuchungsgebietes lagen, ist möglicherweise auf eine negative Auswirkung der 

bestehenden Leitungstrasse auf die Siedlungsdichte (Bauer et al. 2003) zurückzuführen.  

 

Im direkten Umfeld der Masten 2, 13, 14, 23, 36, 37, 38 befinden sich mehrere 

Goldammerreviere. Im direkten Umfeld der Masten 2, 10, 21, 22, 23, 36, 37, 38 befinden sich 

mehrere Brutreviere von Zweigbrütern (z.B. Wacholderdrossel, Dorngrasmücke; weitere 
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vorkommende Arten siehe Anhang der Artenschutzrechtlichen Prüfung, GÖG 2015A). 

Dadurch sind baubedingte Verluste von Eiern und Jungvögeln nicht auszuschließen. Rodung 

von Gehölzen sowie Baufeldfreimachungen werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

zwischen 1. Oktober und 29. Februar außerhalb der Nestbau-, Lege-, Bebrütungs- und 

Aufzuchtszeit im Nest von Vögeln durchgeführt, um Direktverluste (Tötung bzw. Zerstörung 

von Vogelgelegen) während der Baufeldbereinigung zu vermeiden.  

 

Während der Brutvogelkartierung wurden an mehreren Terminen Einflüge vom Mäuse-

bussard in einem Waldbestand beobachtet, die einen Brutverdacht ca. 130 m westlich von 

Mast 33 begründen. Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurde ein besetzter Rotmilanhorst 

in einem Wäldchen ca. 325 m südöstlich von Mast 2 festgestellt. Nahrungssuchende 

Individuen konnten im gesamten Untersuchungsraum regelmäßig beobachtet werden. 

Mehrere Beobachtungen eines Turmfalkenpaares, die in einen Fichtenbestand ca. 150 m 

nördlich von Mast 29 einflogen, begründen einen Brutverdacht. Nahrungssuchende 

Individuen von Turmfalke, Mäusebussard und Rotmilan konnten im gesamten 

Untersuchungsraum regelmäßig beobachtet werden.  

 

Die besetzte Brutstätten von Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalken liegen jeweils 

außerhalb der gemäß Gassner & Winkelbrandt (2005) planerisch zu berücksichtigende 

Effektdistanz (300 m beim Rotmilan, 100 m bei Mäusebussard und Turmfalke) zu den 

baulichen Eingriffsflächen. Populationsrelevante Störungen sind daher für die genannten 

Arten vorhabenbedingt auszuschließen. Eine Zerstörung oder funktionale Entwertung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann für diese Arten vorhabenbezogen ausgeschlossen 

werden. Auch baubedingte Direktverluste können für die mobilen Vogelarten mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 

Weitere Vogelarten wurden als Nahrungsgäste, Überflieger bzw. Zug- und Rastvögel erfasst.  

 

Bei den Fledermäusen wurden die Kleine Bart- (Myotis mystacinus), die Fransen- (Myotis 

nattereri) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) nachgewiesen. Alle Arten sind 

im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und darüber hinaus bundesweit streng geschützt. 

Zudem werden sie in der landes- und zum Teil bundesweiten Roten Liste geführt. Konkrete 

Nachweise zu besetzten Quartieren liegen aus dem untersuchten Trassenkorridor nicht vor. Im 

Streuobstbestand um den Standort des Mast 21 sind einige Höhlenbäume mit für Fledermäuse 

geeigneten Spalten und Höhlungen vorhanden. Jedoch ergab weder die Baumhöhlenkontrolle 

mittels Endoskop, noch die abendliche Ausflugbeobachtung einen Hinweis auf ein Quartier 

im Bereich. Allerdings können Einzelquartiere von Fledermäusen im Sommer nicht 

ausgeschlossen werden. Die Analyse der Batcorder-Aufnahme zeigte, dass der Bereich eher 

sporadisch von den drei Fledermausarten zur Jagd genutzt wurde. An den übrigen 

Maststandorten besteht kein Quartierpotenzial für Fledermäuse. 

 

Die Untersuchungen mittels Niströhren erbrachten keine Nach- bzw. Hinweise auf ein 

Vorkommen der Haselmaus im Untersuchungsgebiet. Eine Betroffenheit der Haselmaus 

durch das Bauvorhaben wird daher ausgeschlossen.  

 

Die Untersuchung der Reptilien erbrachte keinen Nachweis europarechtlich geschützter 

Arten. Es konnten ausschließlich Vorkommen der besonders geschützten Waldeidechse 

(Zootoca vivipara) im Umfeld der Masten 22, 36 und 37 festgestellt werden.  
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Käfer: Die Beprobung der potenziellen Habitatbäume am Mast 21 erbrachte keine Nachweise 

von europarechtlich geschützten Holzkäferarten. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser 

Artengruppe wird daher ausgeschlossen.  

 

Aufgrund der im Trassenkorridor vorhandenen Flächennutzungen (Acker) musste gemäß der 

aktuellen Verbreitungssituation mit Vorkommen der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

geschützten Pflanzenart Dicke Trespe (Bromus grossus) gerechnet werden. Die gezielte 

Kontrolle der Flächen im Juli 2014 erbrachte keinen Nachweis der Art, weshalb eine 

vorhabenbedingte Betroffenheit im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen wird.  

 

Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 

 

"Die Realisierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf verschiedene Vogel- und 

Fledermausarten verbunden. Für die Brutvögel und Fledermäuse werden 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG (Tötungsverbot) durch 

eine zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten [Rückschnitte und Rodungen innerhalb der 

gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums von Anfang Oktober bis Ende Februar] bzw. 

Beschränkung der Bauflächen vermieden. [...] 

 

Für die Feldlerche werden Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG im Vorfeld durch 

entsprechende CEF-Maßnahmen vermieden. Diese beinhalten die Entwicklung von 

Buntbrachen. Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) ist es 

notwendig, dass diese Ausgleichsmaßnahmen vorgezogen zur Realisierung der 

Baumaßnahmen erfolgen, damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstätten im 

räumlichen Zusammenhang gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfügung 

stehen. [...] 

 

Zur Gewährleistung einer sachgerechten Ausführung der Maßnahmen erfolgt eine öko-

logische Baubegleitung. Alle Maßnahmen sind rechtlich zu sichern und durch ein Risi-

komanagement zu begleiten. Um die Maßnahmeneffizienz zu erfassen und zu bewerten wird 

im Rahmen des Artenschutzes ein mehrjähriges Monitoring und ggf. Korrekturmaßnahmen 

durchgeführt.  [...] 

 

Verbotstatbestände der erheblichen Störung im Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG sind nicht zu 

erwarten. [...] 

 

Eine Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-Richtlinie wurde nicht fest-

gestellt. Verbotstatbestände der Entnahme von Pflanzen und Zerstörung ihrer Wuchsstandorte 

im Sinne von § 44 (1) 4 BNatSchG sind nicht zu erwarten. [...]" 

 

Von einer Beeinträchtigung weiterer streng oder besonders geschützter Arten, die nicht einer 

der aufgeführten Arten bzw. Artengruppen angehören, ist im Untersuchungsgebiet wegen des 

fehlenden Habitatpotenzials oder des fehlenden Vorkommens im Vorhabensgebiet oder der 

sehr geringen Betroffenheit im Hinblick auf die projektbedingten Wirkungen nicht 

auszugehen. 
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7 Schutzgut Mensch 

7.1 Grundlagen 

 Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg mit Planinhalten des Regionalplans 

Stuttgart sowie der Flächennutzungspläne der VVG Geislingen und der Laichinger Alb 

 Daten- und Kartendienst der LUBW: Landschaftsschutzgebiete 

 Regionalplan Donau-Iller/Regionalplan Stuttgart  

 Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzvereinigung (ICNIRP) 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBl. I S. 1943) 

 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV, 

unter anderem Ozonregelungen) 

 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV), 

Vorsorgegrenzwerte elektromagnetische Felder 

 Technische Anleitung Lärm (TA-Lärm) 

 AVV Baulärm 

 Omexom Hochspannung GmbH (2015B): Gutachterliche Stellungnahme 

Elektromagnetische Feldimmission 

 Omexom Hochspannung GmbH (2015C): Gutachterliche Stellungnahme 

Schallimmissionen 

 Omexom Hochspannung GmbH (2015D): Gutachterliche Stellungnahme 

Staubimmissionen 

 

Im Bereich der bestehenden Leitung im Teilabschnitt 2 erfolgt keine Erhöhung der 

Spannungsebene, jedoch werden zusätzliche Leiterseile aufgelegt. Die Auswirkungen der 

elektrischen und magnetischen Felder der 110-kV-Leitung werden mit den geltenden 

Grenzwerten bzw. Empfehlungen verglichen und aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes 

dargestellt. Die umwelterheblichen Wirkungen werden detailliert dargestellt. 

 

 

7.2 Mögliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf das Schutzgut Mensch 

In der Bauphase kann es zu Lärm-, Abgas- und Staubimmissionen durch den Einsatz von 

Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht 

vermeidbar, können jedoch durch entsprechende Maßnahmen entsprechend Abschnitt 4 der 

AVV Baulärm minimiert werden, beispielsweise durch Verwendung geräusch- und 

schadstoffarmer Maschinen und die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.  

 

Anlagebedingt können Leitungsanlagen eine visuelle Störung im Bereich des Wohnumfelds 

und im Naherholungsbereich darstellen.  

 

Betriebsbedingt können negative Auswirkungen durch die Entstehung von Schadgasen 

(Ozon- und Stickoxide), durch elektrische und magnetische Felder bzw. durch 

Geräuschentwicklungen entstehen. Bei Leitungsanlagen mit 110-kV-Spannungsebene ist die 

Entstehung der Schadgase Ozon und Stickoxide jedoch messtechnisch nicht nachweisbar.  
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Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit und bei bestimmten Feldstärken an der Oberfläche der 

Leitungen können während des Betriebes weiterhin Korona-Entladungen auftreten. Die 

Geräuschentwicklung, die bei feuchter Witterung durch die Korona-Entladungen auftritt, ist 

bei Freileitungen bis 110 kV kaum feststellbar, so dass bei Leitungsanlagen mit 110-kV-

Spannungsebene die Anforderungen der TA Lärm durchgehend erfüllt werden.  

 

Beim Transport von elektrischer Energie kommt es zu elektrischen und magnetischen 

Feldern.  

 

Ein elektrisches Feld entsteht überall dort, wo auf Grund getrennter Ladungsträger eine 

Potentialdifferenz, d.h. eine elektrische Spannung mit der Einheit Volt (V) vorhanden ist. 

Dies ist auch dann der Fall, wenn kein Strom fließt. Die elektrische Feldstärke (E) wird in 

Volt pro Meter (V/m) angegeben. Mit zunehmendem Abstand von der Leitung sinkt die 

Intensität der Felder, die Feldstärke, ab. Die elektrische Feldstärke am Erdboden ist abhängig 

von: 

 der Höhe der Leiterseile über dem Boden 

 die Anordnung der Leiterseile am Mast 

 dem seitlichen Abstand von der Leitung 

 der Höhe der elektrischen Spannung 

 

Ein magnetisches Feld entsteht überall dort, wo ein elektrischer Strom fließt. Die Einheit für 

die Stromstärke ist Ampere (A). Die Magnetfeldstärke wird mit der magnetischen Flussdichte 

(B) mit der Einheit Mikro-Tesla (µT) angegeben. Die durch eine bestimmte Betriebsspannung 

und Stromstärke erzeugten Felder sind in unmittelbarer Umgebung der Leiterseile am 

stärksten. Die magnetische Feldstärke verhält sich proportional zum Leitungsstrom. Sie ist 

abhängig von: 

 

 der Stromstärke in der Leitung 

 der Höhe der Leiterseile über dem Boden 

 der Anordnung der Leiterseile am Mast 

 dem seitlichen Abstand von der Leitung 

 

Die magnetische Feldstärke unterliegt den gleichen Schwankungen wie der Energiefluss in 

der Leitung. Die elektrische Feldstärke dagegen ist lastunabhängig und proportional zur 

Spannung. Sie variiert nur in geringem Maße entsprechend den zulässigen 

Spannungstoleranzen des jeweiligen Netzes. Die Stärke des elektrischen Feldes wird durch 

Gebäude oder Gehölzanpflanzungen bis auf 15% reduziert (IZE 1998). Deshalb ist das 

elektrische Feld abschirmbar im Gegensatz zum magnetischen Feld, das praktisch nicht 

abgeschirmt werden kann. 

 

Elektrische und magnetische Felder kommen auch in der Natur vor. Bei normaler Witterung 

hat das natürlich vorkommende elektrische Feld eine Feldstärke von 0,1 bis 0,5 kV/m, bei 

Gewitter bis zu 20 kV/m. In Mitteleuropa hat das Magnetfeld der Erde eine magnetische 

Feldstärke von ca. 40 A/m und eine magnetische Flussdichte (Induktion) von ca. 30 bis 40 µT 

(Mikro-Tesla). 

 

In der Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 1. Januar 1997 die 26. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektro-magnetische 

Felder - 26. BImSchV vom 16.12.1996, neugefasst durch Bek. V. 14.8.2013) rechtsgültig. Mit 

der Novelle der 26. BImSchV dürfen neue Stromtrassen mit einer Frequenz von 50 Hertz und 
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einer Nennspannung von 220 kV und mehr künftig Wohngebäude nicht mehr überspannen. 

Eine wesentliche Änderung von Niederfrequenzanlagen darf im Bereich von Wohnungen, 

Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Kinderhorten oder ähnlichen Einrichtungen nur 

vorgenommen werden, wenn die in der 26. BImSchV genannten Grenzwerte für Elektrische 

Feldstärke und Magnetische Flussdichte eingehalten werden. Niederfrequenzanlagen sind 

dabei definiert als ortsfeste Anlagen zur Umspannung und Fortleitung von Elektrizität mit 

einer Nennspannung von 1.000 Volt oder mehr, einschließlich Bahnstromfern- und 

Bahnstromoberleitungen und sonstiger vergleichbarer Anlagen im Frequenzbereich von 1 

Hertz bis 9 Kilohertz. Zudem sind nach § 4 Abs. 2 die Möglichkeiten auszuschöpfen, die von 

der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen 

Felder nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung von den Gegebenheiten im 

Einwirkungsbereich zu minimieren.  

 

Für eine Anlage mit einer Frequenz von 50 Hertz, wie sie für 110-kV-Leitungen üblich ist, 

liegt der Grenzwert für die elektrische Feldstärke bei 5 kV/m und für die magnetische 

Flussdichte bei 100 µT.  

 

Bei der Ermittlung der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte sind alle 

Immissionen zu berücksichtigen, die durch andere Niederfrequenzanlagen sowie durch 

ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 10 Megahertz 

entstehen, die einer Standortbescheinigung nach §§ 4 und 5 der 26. BImSchV über das 

Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder bedürfen.  

 

Mit der Minimierungspflicht i. S. d. § 4 Absatz 4 der 26. BImSchV wird von der in § 23 

BImSchG vorgesehene Möglichkeit Gebrauch gemacht, zusätzliche Anforderungen im 

Bereich Vorsorge zu stellen. Sie sieht vor, dass unter Berücksichtigung von örtlichen 

Gegebenheiten Möglichkeiten auszuschöpfen sind, um die von einer Anlage ausgehenden 

elektromagnetischen Feldimmissionen nach dem Stand der Technik im Einwirkbereich zu 

minimieren. 

 

Zur Ermittlung von möglichen Beeinträchtigungen durch Elektrische und magnetische Felder 

durch die geplante 110-kV-Bahnstromleitung wurde eine gutachterliche Stellungnahme 

(Omexom Hochspannung GmbH 2015B) erstellt. 

 

Schallemissionen können beim Betrieb von Freileitungen ausschließlich durch einen 

Koronaeffekt entstehen. Beim Koronaeffekt handelt es sich um Entladungsgeräusche im 

direkten Umgebungsbereich von stromführenden Leiterseilen. Diese Entladungsgeräusche 

treten witterungsbedingt auf und erreichen bei Niederschlag die höchsten Emissionswerte. Für 

die tatsächlichen Geräuschemissionen sind insbesondere die Art und die Beschaffenheit der 

Leiterbeseilung maßgebend. Zur Verringerung der Lärmemissionen werden gemäß dem Stand 

der Technik Leiterseile eingesetzt, welche möglichst lärmarm betrieben werden können bzw. 

das Entstehen von Korona-Entladungen auf ein Minimum reduzieren (Omexom 

Hochspannung GmbH 2015C). 

 

 

7.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen 

Die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW verläuft auf einer Länge von ca. 0,7 km ca. 

200 m südlich eines Wohngebiets bzw. eines Mischgebiets der Gemeinde Türkheim. Der 

geplante Umbaumast Nr. 21 liegt in einer im Flächennutzungsplan 'Laichinger Alb' 
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ausgewiesenen Grünfläche mit Dauerkleingärten. Innerhalb des Leitungsschutzstreifens 

liegen keine Wohngebäude.  

 

Vorbelastungen bestehen aufgrund visueller Beeinträchtigungen durch bereits vorhandene 

Leitungsanlagen (geplante Umbauleitung und 110-kV-Leitung Nellingen - Gosbach, Anl. 

0516 sowie 110-kV-Leitung der DB Energie Amstetten - Plochingen, BL 0511). Auch durch 

die bestehende Lärmbelastung und visuelle Störung an der BAB A8 im südlichen Teil des 

Vorhabensbereichs ist der angrenzende Bereich in Bezug auf die Naherholung bereits 

vorbelastet.  

 

 

7.4 Auswirkungen des Status Quo und der Planung auf das Schutzgut Mensch 

7.4.1 Status Quo 

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß der 

26. BImSchV an den nächstgelegenen Immissionsorten (Wohngebäude) aufgrund der 

räumlichen Entfernung von rund 200 m (Ortsrandlage der Gemeinde Türkheim) sicher 

eingehalten werden. Mit schädlichen Umweltauswirkungen durch elektromagnetische Felder 

ist daher nicht zu rechnen. 

 

Bei den vorherrschenden klimatischen Verhältnissen auf der Schwäbischen Alb ist das 

Auftreten von geräuschbildenden Korona-Entladungen als unwahrscheinlich einzustufen.  

 

Einschränkungen der Naherholung ergeben sich durch die Bestandsleitungen und durch die 

von der BAB A8 und den stärker befahrenen Land- bzw. Kreisstraßen ausgehenden 

Lärmemissionen. Die Dauerkleingärten rund um den geplanten Umbaumast 21 (Bestandsmast 

47 der Netze BW) sind für die Naherholung der Nutzer (vor allem Feierabend- und 

Tageserholung) aus den angrenzenden Siedlungsbereichen bedeutsam. 

 

Blickt man vom Ortsrand der Gemeinde auf die bestehende Leitung, so hebt sich die 

vorhandene Trasse durch die hohe Strukturvielfalt (Feldgehölze, Waldrand) und das bewegte 

Gelände nur wenig vor dem Hintergrund ab (vgl. Abbildung 7). Die Beeinträchtigung des 

Wohnumfelds durch die bestehende Leitung ist als gering zu bewerten.  

 

Die Gemeinde Wittingen im Osten des Untersuchungsraums ist zudem durch die bestehende 

Leitung der DB Energie (BL 511) vorbelastet, die mit einem Abstand von bis zu ca. 50 m an 

den Siedlungsrand heranreicht. Der Mast 15 ist vom Ortsrand Wittingen ca. 250 m entfernt. 
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Abbildung 9: Blick vom Ortsrand Türkheim auf die bestehende Leitungsanlage. Durch die 

hohe Strukturvielfalt (Feldgehölze, Waldrand) und das bewegte Gelände hebt sich die Leitung 

nur vereinzelt vor dem Hintergrund ab.  

 

7.4.2 Planung 

 

Baubedingte Wirkungen 

Die Beeinträchtigungen an den einzelnen Maststandorten durch die Baumaßnahme dauern nur 

wenige Tage. Erhebliche Auswirkungen auf den Menschen sind daher nicht zu erwarten. 

 

Während der Bautätigkeit, besonders bei den Gründungsarbeiten für die neu zu bauenden 

Masten, wird es zu Lärmemissionen kommen. Die Fahrbewegungen sowie die Umschlag- und 

Montagevorgänge finden in der Praxis während des Tageszeitraumes zwischen 7:00 und 

20:00 Uhr statt. Da es sich um eine wandernde Baustelle handelt, wird der Lärm an den 

einzelnen Orten jeweils relativ kurzfristig auftreten. Ebenso wird es während der Bauzeit zu 

Emissionen durch die Baumaschinen kommen, aber auch diese treten jeweils nur kurzfristig 

auf. Mit erheblichen Beeinträchtigungen durch Baulärm ist nicht zu rechnen. Durch Einsatz 

von Maschinen und Fahrzeugen, die dem Stand der Technik entsprechen und Beschränken 

des Einsatzes der Fahrzeuge und Baumaschinen auf das notwendige Maß werden die 

Lärmemissionen im Zuge der Baumaßnahmen so gering wie möglich gehalten. Der ermittelte 

Beurteilungspegel unterschreitet am maßgeblichen Immissionsort den in der AVV Baulärm 

festgesetzten Immissionsrichtwert. Mit schädlichen Umweltauswirkungen durch 

Schallimmissionen, die bei der Bauausführung der BL 592 entstehen, ist nicht zu rechnen 

(Omexom Hochspannung GmbH 2015C).  

 

Im Zuge der Bautätigkeiten wird es durch die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme 

zumindest zeitweise zu Nutzungseinschränkungen im Bereich der Dauerkleingärten kommen. 

Dabei müssen voraussichtlich Obstgehölze gerodet werden. Nach Ende der Baumaßnahme 

werden die bauzeitlich beanspruchten Flächen ihrem Ursprung entsprechend 

wiederhergestellt.  
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Anlage- / betriebsbedingte Wirkungen 

Aufgrund der räumlichen Entfernung von rund 200 m zwischen dem maßgeblichen 

Immissionsort und der zu betrachtenden BL 592 sowie aufgrund fehlender Vorbelastungen 

durch andere Nieder- und Hochfrequenzanlagen, können aus gutachterlicher Sicht schädliche 

Umweltauswirkungen durch elektromagnetische Feldimmissionen am maßgeblichen 

Immissionsort ausgeschlossen werden. Auf Grundlage von gutachterlichen Erfahrungswerten 

aus anderen vergleichbaren Projekten sind relevante elektromagnetische Feldimmissionen bei 

der BL 592 auch direkt unter den stromführenden Leiterseilen in der Nachweishöhe 1 m über 

EOK in allen Spannfeldern auszuschließen (Omexom Hochspannung GmbH 2015B).  

 

Zur Verringerung der Lärmemissionen werden Leitungen eingesetzt, welche entsprechend 

dem Stand der Technik möglichst lärmarm betrieben werden können bzw. das Entstehen von 

Korona-Entladungen auf ein Minimum reduzieren. Auf Grundlage von gutachterlichen 

Erfahrungswerten aus anderen vergleichbaren Projekten sind die Schallimmissionen 

ausgehend vom Betrieb der BL 592, die als 110-kV-Leitung ausgeführt wird, als 

vernachlässigbar zu bewerten. Mit schädlichen Umweltauswirkungen durch 

Schallimmissionen, die durch den Betrieb der BL 592 entstehen, ist aus gutachterlicher Sicht 

nicht zu rechnen. Der Beurteilungspegel unterschreitet am maßgeblichen Immissionsort den 

in der TA Lärm festgesetzten Immissionsrichtwert (Omexom Hochspannung GmbH 2015C). 

 

Die anlagebedingten Wirkungen im Planzustand entsprechen weitgehend den Wirkungen des 

Status Quo. Durch die Siedlungsnähe der Leitungsanlage werden Naherholungsbereiche 

berührt. Als Naherholungsbereich werden hier nicht oder wenig bebaute Gebiete im Umkreis 

von circa 1-2 km von Wohnsiedlungen betrachtet, die wegen ihrer Bedeutung und Entfernung 

für die Erholung (v.a. Feierabend- und Tageserholung) und Freizeitgestaltung der 

Bevölkerung bekannt ist. 

 

Die im FNP eingetragene Dauerkleingartenanlage ist für die Naherholung der Nutzer 

bedeutsam. Der geplante Mast 21 ist standortgleich zum bestehenden Mast 47 vorgesehen. Im 

Bereich der Dauerkleingärten wird sich im Planzustand der Leitungsschutzstreifen um 2 m 

(links und rechts der Leitungsachse jeweils um 1 m) verbreitern. Im Schutzstreifen werden 

keine zusätzlichen Gehölzrückschnitte im Vergleich zur bestehenden Situation erforderlich.  

 

Durch die Leitungsanlage werden keine Wohngebäude überspannt. Die nächstgelegene 

Wohnbebauung der Gemeinde Türkheim liegt in ca. 200 m Entfernung zur Leitungsachse. 

Zur Gemeinde Wittingen ist die Leitungsanlage ca. 250 m entfernt. Der Ortsrand von 

Nellingen liegt in ca. 1,5 km Entfernung zur Leitungsachse.  

 

Der überwiegende Teil der geplanten Leitungsanlage erfolgt durch Trassenbündelung im 

Bereich der bestehenden Leitung im Teilabschnitt 2. Die Erhöhung der bestehenden Masten 

um durchschnittlich ca. 2 m und Verbreiterung um ca. 4 m bei Tragmasten und ca. 7 m bei 

Abspannmasten sowie die zusätzliche Beseilung führen im Vergleich zum Bestand nicht zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung, da die visuellen Veränderungen durch die zusätzliche 

Traversenebene und Leiterseile sehr gering sind.  

 

Durch den geplanten Neubau des Masten 1 im Teilabschnitt 1 werden Naherholungsbereiche 

am Ortsrand der Gemeinden Wittingen und Türkheim berührt, die jedoch durch bereits 

bestehende Leitungen und durch die Kreisstraße K 1441 vorbelastet sind. Im Teilabschnitt 3 

erfolgt der Neubau der 4 Masten der DB Energie überwiegend in vorbelasteten Bereichen mit 

geringem Naherholungswert entlang der BAB A8 und der geplanten Neubaustrecke 

Wendlingen - Ulm. Der neugebaute Teilabschnitt 1 mit dem geplanten Mast 1 liegt ca. 200 m 
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(Wittingen) bzw. 500 m (Türkheim) vom Ortsrand entfernt. Vom Ortsrand aus wird der 

Teilabschnitt 1 durch die bewegte Topografie und die bestehenden Freileitungen nicht störend 

wirken.   

 

 

Abbildung 10: Blick vom Anschlussmast 15 der Anlage 0511 (DB Energie) in Richtung des 

geplanten Teilabschnitts 1. Durch den Teilabschnitt 1 werden Naherholungsbereiche der 

Gemeinden Wittingen und Türkheim berührt, die jedoch durch bereits bestehende Leitungen 

und durch die Kreisstraße K 1441 vorbelastet sind. 

 

 

Ergebnis  

Aufgrund der bereits bestehenden 110-kV-Leitungen der Netze BW bzw. der DB Energie ist 

betriebs- bzw. anlagebedingt nicht mit einer erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigung des 

Wohnumfelds und der Naherholungsfunktion durch die geplante 110-kV-Bahnstromleitung 

zu rechnen.  

 

Mit schädlichen Umweltauswirkungen durch elektromagnetische Felder ist nicht zu rechnen, 

da die zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß der 26. BImSchV an den nächstgelegenen 

Immissionsorten (Wohngebäude) sicher eingehalten werden. Schädliche 

Umweltauswirkungen durch Schallimmissionen, die bei der Bauausführung der BL 592 

entstehen, sind nicht zu erwarten.  

 

Für das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu 

erwarten. 
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8 Schutzgut Pflanzen und Tiere, Biologische Vielfalt 

8.1 Grundlagen 

 Daten- und Kartendienst der LUBW: Schutzgebietsausweisungen für 

Landschaftsschutzgebiete (LSG), Naturschutzgebiete (NSG), nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope, Natura 2000-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat- und 

Vogelschutzgebiete),Waldbiotope/Waldschutzgebiete 

 Eigene Erhebungen (Biotoptypenkartierung) 

 FFH-Vorprüfung (GÖG 2015B) 

 Artenschutzrechtliche Prüfung (GÖG 2015A) 

 

Jeder einzelne Maststandort (Bestandsmasten und geplante Maststandorte) wurde im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung in Hinsicht auf seinen Biotophaushalt geprüft. Diese sind als 

Übersicht Maststandorte im Anhang 1 aufgelistet. 

 

Die Leitungstrasse überspannt oder verläuft angrenzend an verschiedene Schutzgebiete (FFH-

Gebiet, Landschaftsschutzgebiete, § 30-Biotope, Naturschutzgebiet). Die Schutzgebiete 

werden in Kapitel 6 näher beschrieben. Die Lage der Schutzgebiete ist dem Übersichtsplan im 

Anhang 2 zu entnehmen. 

 

 

8.2 Mögliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf das Schutzgut Pflanzen 

und Tiere 

Folgende Auswirkungen der Planung sind möglich:  

 

Bauphase: 

 Störung durch Lärm, Licht, Erschütterung, Staub- und Abgase  

 Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt im Bereich der Maststandorte, 

Zufahrtswege und Baustelleneinrichtungsflächen 

 

Da die Baumaßnahmen vorwiegend im Tagzeitraum stattfinden, ist von einer Störung durch 

Lichtemissionen der Fahrzeuge nicht auszugehen. 

 

Betriebsphase:  

 Gefährdung der Vogelwelt durch Stromschlag und Drahtanflug 

 Zerschneidung von Lebensräumen durch Leitungstrasse 

 Dauerhafter Verlust von Vegetation im Bereich der Maststandorte 

 Wuchsbeschränkungen für Gehölze im Bereich des Schutzstreifens 

 

Wesentliche von Freileitungen verursachte Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind 

Beeinträchtigungen der Vegetation (vor allem im Bereich der Maststandorte) und der Vögel 

(Avifauna). Im Bereich des Schutzstreifens kann es zu Wuchsbeschränkungen bei Gehölzen 

kommen. Die Beeinträchtigungen durch Verlärmung und Störung während der Bauphase sind 

nur sehr kurzfristig (ein paar Tage je Maststandort), und können durch entsprechende 

Maßnahmen bei der Baudurchführung minimiert werden. So sind die baubedingt möglichen 

Tötungen durch die Zerstörung von Gelegen oder Nestern mit Jungvögeln durch eine zeitliche 
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Beschränkung der Baufeldbereinigung weitestgehend vermeidbar. Ein vollständiger 

Lebensraumverlust findet nur sehr kleinflächig im Bereich der Maststandorte statt und kann 

außerhalb von hochwertigen und empfindlichen Biotopen als nicht erheblich bewertet 

werden. Auswirkungen auf die Vogelwelt sind die schwerwiegendsten möglichen 

Beeinträchtigungen.  

 

Drahtanflug: 

Generell stellen Stromleitungen insbesondere für die Avifauna ein Gefahrenpotential dar. Die 

Seile bilden räumlich Barrieren, die vor allem von Kleinvögeln und Schwarmziehern schlecht 

bis kaum wahrgenommen werden können, so dass es häufig in der Dämmerung oder in der 

Nacht zu Kollisionen kommt. Dabei werden die stärkeren, relativ dicht beieinander liegenden 

Leiterseile meist wahrgenommen, die Vögel steigen auf und kollidieren mit dem einzeln 

darüber liegenden, relativ dünnen Erdseil bzw. Luftkabel. 

 

Stromschlag: 

Ein für Vögel meist tödlicher Stromschlag ergibt sich bei einem Kurzschluss (gleichzeitiger 

Kontakt mit zwei spannungsführenden Leiterseilen) und bei einem Erdschluss (gleichzeitiger 

Kontakt mit spannungsführenden Leiterseil und geerdetem Mast). Durch mögliches Umgehen 

der Isolatoren zwischen einem Leiter und der Erde kann es zum Stromschlag durch 

Erdschluss kommen, was für die Vögel Tod oder starke Verletzung bedeutet. Bei Hoch- und 

Höchstspannungsleitungen ist die Gefahr für Vögel durch Erdschluss auszuschließen, da die 

Isolatoren aus technischen Gründen mindestens 2 m lang sind und ein Überbrücken praktisch 

unmöglich ist. 

 

Für weitere Tierarten, wie z.B. Fledermäuse, sind baubedingte Tötungen oder 

Habitatverschlechterungen sowie anlagebedingte mögliche Habitatverschlechterungen – vor 

allem bei der Durchschneidung von Waldgebieten – relevant. 

 

Der Besondere Artenschutz wurde im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (GÖG 

2015A) untersucht. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sowie die Konfliktsituation sind 

dem Kapitel 6.6 zu entnehmen.  

 

Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt 

Mit der Novellierung des UVPG im Jahr 2005 wurde die Biologische Vielfalt als Schutzgut 

definiert. Unter dem Begriff Biologische Vielfalt bzw. Biodiversität finden Berücksichtigung: 

Artenvielfalt, Genvielfalt innerhalb der Arten und Lebensraumvielfalt. Maßgeblich für die 

biologische Vielfalt ist dabei die Größe des Biotopverbunds. Limitierende Faktoren des 

Biotopverbunds sind Barrieren, z.B. in Form von Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur. Für 

Baden-Württemberg liegt ein Fachplan landesweiter Biotopverbund (LUBW 2014) für den 

überörtlichen Biotopverbund Offenland vor. Als Barrieren sind dort Stromleitungen nicht 

aufgeführt. Von erheblich negativen Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt durch den 

Umbau einer Hochspannungsleitung ist daher nicht auszugehen, da durch 

Hochspannungsleitungen nur einzelne Arten (z.B. Vögel, Fledermäuse) beeinträchtigt werden 

können. Diese betroffenen Arten werden bereits über den Besonderen Artenschutz 

abgearbeitet, so dass eine weitere Beurteilung in Bezug auf die Biologische Vielfalt 

nachfolgend nicht mehr als erforderlich erachtet wird. 
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8.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme erfolgte eine Untersuchung Biotopstrukturen in der 

Umgebung der bestehenden bzw. geplanten Maststandorte (siehe Tabelle Anhang 1: 

Übersicht Maststandorte). Das Untersuchungsgebiet ist überwiegend durch Acker- und 

Grünlandstandorte mit an die Flurstücke angrenzenden Feldhecken geprägt. Bei den 

Grünlandflächen handelt es sich meist um Wirtschaftsgrünland mit mäßig artenreicher 

Ausprägung. Artenreiche Grünlandstandorte des Typs Magere Flachland-Mähwiese sind im 

Bereich der Maststandorte nicht vorhanden.   

 

Die bestehende Leitungstrasse der Netze BW überspannt oder verläuft angrenzend an 

verschiedene Schutzgebiete (FFH-Gebiet, Landschaftsschutzgebiete, § 30-Biotope, 

Naturschutzgebiet). Die Schutzgebiete werden in Kapitel 6 näher beschrieben. Die Lage der 

Schutzgebiete ist dem Übersichtsplan im Anhang zu entnehmen.  

 

Weitere Vorbelastungen bestehen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch die 

Barrierewirkung bzw. Versiegelung bestehender Verkehrswege (BAB A8, L 1230, K 1440, 

K 7407), durch die Versiegelung durch bestehende Straßen und Feldwege sowie durch die 

Mastfundamente der bestehenden 110-kV-Leitungen.  

 

 

8.4  Auswirkungen des Status Quo und der Planung auf das Schutzgut Pflanzen/Tiere 

8.4.1 Status Quo 

Die negativen Auswirkungen der bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW beschränken 

sich im Wesentlichen auf die Wartungs- und Pflegearbeiten, die in größeren Zeitabständen an 

den Masten und Seilen erforderlich werden. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen sind 

aufgrund der Seltenheit und der geringen Störung vernachlässigbar. Es ist davon auszugehen, 

dass die im Gebiet vorkommenden Vogel- und Fledermausarten bereits an das Vorhandensein 

einer Freileitung gewöhnt sind. Gehölzrückschnitte werden derzeit im Leitungsschutzstreifen 

zwischen den Masten 6 und 7 erforderlich.  

 

8.4.2 Planung 

Während der Bauzeit ist eine Beeinträchtigung bezüglich des Schutzguts Pflanzen und Tiere 

durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von Vegetationsflächen sowie durch 

Lärmemissionen und Störung möglich. 

 

Bauzeitlich werden Baustellenzufahrten zu den Maststandorten, eine Fläche zum Bau der 

Mastfundamente, zur Lagerung des Erdaushubs und zur Vormontage der Masten benötigt. An 

den Winkel-/Abspannmasten wird zusätzlich eine Fläche als Seilzugplatz erforderlich. Bei 

den standortgleich zu erneuernden Masten werden zusätzlich Flächen für provisorische 

Masten und deren Verankerung erforderlich. Soweit möglich, werden hierfür befestigte Wege 

beansprucht. Dennoch müssen insgesamt ca. 13,5 ha Vegetationsfläche bauzeitlich in 

Anspruch genommen werden.  

 

Bei den beanspruchten Vegetationsstandorten handelt es sich hauptsächlich um Acker- und 

Grünlandflächen. Ausschließlich an den geplanten Umbaumasten 2, 21, 22 und 36 werden 

Gehölzrückschnitte bzw. Rodungen erforderlich. Am Mast 21 liegen mehrere Obstgehölze im 

Bereich der Bauflächen. Die Bauflächen am Mast 21 wurden im Zuge der Vorplanung so 

verlegt, dass möglichst wenige ältere Bäume bzw. artenschutzrelevante Höhlenbäume 

innerhalb des Baubereichs liegen. Für die verbleibenden älteren Obsthochstämme innerhalb 
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der Bauflächen ist ein Stammschutz vorgesehen, so dass ggf. einzelne Äste zurückgeschnitten 

werden müssen, die Bäume jedoch erhalten bleiben können. Im Umfeld des Mast 21 werden 

baubedingt ca. 12 Obstbäume entfernt. Es sind ca. 3 junge Obstbäume, ca. 6 Niederstämme 

und ca. 3 Halbstämme betroffen. Verursachte Flurschäden bzw. Rodungen/Rückschnitte 

werden mit Bauabschluss gleichwertig und in Abstimmung mit den Eigentümern ersetzt. 

Innerhalb der Bauflächen des Mast 22 werden die älteren Einzelbäume geschont bzw. mit 

einem Stammschutz versehen. 3 sehr junge Einzelbäume und 2 Strauchgruppen werden 

entfernt. Am Mast 36 erfolgt der Rückschnitt einer Fichtengruppe und von Feldgehölzen. Alle 

entfernten Gehölzen werden mit Bauabschluss gleichwertig und in Abstimmung mit den 

Eigentümern ersetzt. 

 

Eine baubedingte Beeinträchtigung der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope, die an 

Maststandorte und Bauzufahrten angrenzen, wird verhindert, in dem die Bauzufahrten und 

Bauflächen außerhalb der Biotopbereiche gelegt und an Bauzufahrten bzw. Bauflächen 

angrenzende Biotope durch einen ortsfesten Bauzaun geschützt bzw. gekennzeichnet werden. 

Dies betrifft die Masten 2, 5, 8, 14, 15, 21, 22, 36, 37 und 38.  

 

Im Bereich zwischen den Maststandorten werden bauzeitlich keine Vegetationsflächen in 

Anspruch genommen, da das Auflegen der Leiter- bzw. Erdseile schleiffrei, d.h. ohne 

Bodenberührung, zwischen Trommel- und Windenplatz erfolgt.  

 

Alle bauzeitlich beanspruchten Vegetationsflächen werden nach Bauende in ihren 

ursprünglichen Zustand zurückersetzt bzw. gleichwertig wiederhergestellt. Die gerodeten 

Gehölze werden nach Bauende in Abstimmung mit dem Eigentümer nachgepflanzt.  

 

Anlagebedingt erfolgt eine zusätzliche dauerhafte Flächeninanspruchnahme an den 

Maststandorten. Im Bestand beträgt die Fläche der Fundamentköpfe der Umbaumasten ca. 1,1 

bis 3,8 m² pro Mast. Die Gesamtversiegelung durch die Fundamentköpfe der bestehenden 

Masten der 110-kV-Leitung der Netze BW (Anlage 0515) bzw. der DB Energie (Anlage 511), 

die umgebaut werden sollen, liegt bei ca. 54 m². Die Oberflächenversiegelung durch die 

Mastfundamentköpfe der Planmasten beträgt pro Mast durchschnittlich ca. 3,1 m² 

(Tragmasten) oder 4,5 m² (Winkel-/Abspannmasten). Eine zusätzliche Versiegelung von 

Vegetationsflächen entsteht durch die Vergrößerung der geplanten Mastfundamente 

gegenüber dem Bestand und durch die neuen Maststandorte 1, 40, und 41. Der Mast 42 wird 

auf bereits planfestgestelltem Gelände des Uw Merklingen errichtet. Die Versiegelung durch 

die Mastfundamentköpfe im Planzustand beläuft sich auf eine Gesamtfläche von 152 m². 

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Bestand eine dauerhafte zusätzliche 

Flächeninanspruchnahme von ca. 98 m², die sich auf 43 Maststandorte verteilt. Dabei werden 

durch die 39 Umbaumasten insgesamt ca. 87 m² versiegelt und durch die drei Neubaumasten 

1, 40, und 41 ca. 11 m². Der Mast 42 wird auf bereits planfestgestelltem Gelände des Uw 

Merklingen errichtet, so dass hierfür keine zusätzliche Versiegelung angerechnet wird.  

 

Der Eingriff durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme kann durch Aufwertung der 

Mastaustrittsflächen an den Neubaumasten 1, 40 und 41 durch die Anlage von 

Mastfußbiotopen verringert werden. Die Maßnahme dient auch dazu, den Feldbrütern 

optimierte Bedingungen durch ein verbessertes Futterangebot zu bieten. Es entsteht außerdem 

ein Nahrungs- und Rückzugsbiotop für die Wintermonate. 

 

Die Fundamente der bestehenden Masten werden vollständig entfernt. Die entstehende Grube 

wird mit Bodenmaterial aus dem Aushub für die Fundamente der geplanten Masten verfüllt, 

mit Oberboden angedeckt und entsprechend der umgebenden Nutzung rekultiviert.  
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Zwischen den geplanten Masten 18 bis 28 und 33 bis 39 verbreitert sich der 

Leitungsschutzstreifen um je ca. 1 bis 2 m links und rechts der Leitungsachse. Zwischen den 

geplanten Masten 6 und 7 sind weiterhin entsprechend der bestehenden Situation 

Gehölzrückschnitte im Bereich des Naturschutzgebiets bzw. im Bereich von § 30-Biotopen 

bzw. FFH-Gebiets erforderlich. Gegenüber dem Bestand erfolgen keine zusätzlichen 

Gehölzrückschnitte im Bereich des Leitungsschutzstreifens. Insgesamt werden die Leiterseile 

höher aufgehängt als im Bestand, so dass keine zusätzliche Wuchsbeschränkung für Gehölze 

im Bereich des Leitungsschutzstreifens erfolgt. 

 

Im Bereich der Teilabschnitte 1 und 3 der Leitung sowie zwischen den geplanten Masten 30 

und 31 sind keine Gehölze vom Rückschnitt betroffen. Die Schlehen-Feldhecken südlich der 

K 1440 zwischen den geplanten Masten, 0511/15 und 1, die als § 30-Biotop geschützt sind, 

müssen aufgrund der niedrigen Höhe nicht zurückgeschnitten werden. Im Schutzstreifen 

zwischen den geplanten Masten 1 und 2 liegt eine Waldfläche. Für diesen Bereich gelten im 

Planzustand zwar Wuchsbeschränkungen, jedoch werden bei der derzeitigen Wuchshöhe 

gegenüber dem Bestand keine zusätzlichen Gehölzrückschnitte erforderlich. 

 

Artenschutz 

Europarechtlich (streng) geschützte Arten 

Die Baustelleneinrichtungs- und Seilzugflächen tangieren Feldlerchenreviere, deren 

ökologische Funktion allerdings aufgrund der räumlich und zeitlich eng begrenzten Eingriffe 

erhalten bleibt. Im 100 m-Korridor um die Leitungstrasse ist zudem von einer funktionalen 

Entwertung der dort befindlichen Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszugehen. Unter 

Berücksichtigung der Vorbelastung der weitgehend trassengleich verlaufenden Bestandstrasse 

(110-kV-Leitung der Netze BW) beschränken sich die Beeinträchtigungen auf zwei 

Brutvorkommen im Bereich des neu geplanten Trassenabschnitts 3 zwischen den Masten 39 

und 42 der Antragstrasse. Angesichts der hier ermittelten Siedlungsdichte von 3 Revieren/10 

ha ist davon auszugehen, dass alle verfügbaren Lebensstätten bereits besetzt sind und ohne 

zusätzliche Maßnahmen keine weitere Verdichtung möglich ist. In der Gesamtheit ist daher 

ein Mangel an geeigneten Ersatzbrutstätten und somit ein Verlust der ökologischen Funktion 

für zwei Brutreviere zu prognostizieren. Es werden Maßnahmen zum vorgezogenen 

Funktionsausgleich erforderlich. Hierzu erfolgt die Anlage von Buntbrachestreifen. Im 

Rahmen des LBP wird die Maßnahme weiter ausgeführt. 

 

Im direkten Umfeld der Masten 2, 13, 14, 23, 36, 37, 38 befinden sich mehrere 

Goldammerreviere. Im direkten Umfeld der Masten 2, 10, 21, 22, 23, 36, 37, 38 befinden sich 

mehrere Brutreviere von Zweigbrütern (z.B. Wacholderdrossel, Dorngrasmücke). Im direkten 

Umfeld der Masten 40 und 41 im neu geplanten Trassenabschnitt befinden sich mehrere 

Feldlerchenreviere. Baubedingte Verluste von Eiern und Jungvögeln sind nicht 

auszuschließen. Zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen und/oder Entwicklungsformen 

sowie der Störung während der Brutzeit sind die notwendigen Gehölzrodungen außerhalb des 

Brutzeitraums von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Durch die zeitliche 

Beschränkung für die Entnahme von Gehölzen können Verbotstatbestände umgangen werden.  

 

Im Umfeld des Masten 21 befinden sich potenzielle Einzelquartiere für Kleine 

Bartfledermaus, Fransenfledermaus und Zwergfledermaus. Durch den Erhalt der Bäume 

durch Beschränkung der Bauflächen können die potentiellen Fledermaushabitate geschützt 

werden. 
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National (besonders) geschützte Arten 

Im Baubereich der Maststandorte 36 und 37 befinden sich mögliche Waldeidechsenhabitate 

im Bereich der Gehölze und Saumstrukturen. Zum Schutz der nach BNatSchG besonders 

geschützten Art erfolgen Bodenarbeiten im Bereich der Masten 36 und 37 nur während der 

Aktivitätsphase (ca. Mitte März bis Oktober), so dass die Tiere fliehen können. 

Gehölzrückschnitte finden im Umfeld dieser Maststandorte im Winterhalbjahr nur 

oberflächlich statt (keine Rodung).  

 

Von einer Beeinträchtigung weiterer streng oder besonders geschützter Arten, die nicht einer 

der aufgeführten Arten bzw. Artengruppen angehören, ist im Untersuchungsgebiet wegen des 

fehlenden Habitatpotenzials oder des fehlenden Vorkommens im Vorhabensgebiet oder der 

sehr geringer Betroffenheit im Hinblick auf die projektbedingten Wirkungen nicht 

auszugehen. 

 

Die geplanten Maststandorte 14, 15, 17 und 18 werden durch standortgleiche bzw. um bis zu 

10 m versetzte Erneuerung der bestehenden Masten im FFH-Gebiet 7423-342 'Filsalb' 

errichtet. Die Natura 2000-Vorprüfung (GöG 2015B) für das FFH-Gebiet kommt zu 

folgendem Ergebnis:  

 

"Bei der 2014 durchgeführten vertieften Untersuchung zu Lebensraumtypen und 

europarechtlich geschützten Arten konnten im Wirkraum des Vorhabens keine der im 

Standarddatenbogen des FFH-Gebietes gelisteten Arten nach Anhang II bzw. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie festgestellt werden. Vorhabenbezogen 

sind keine Wirkungen zu erwarten, die das FFH-Gebiet beeinträchtigen können. Für das 

vorliegend zu betrachtende Projekt sind keine Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 

FFH-Gebietes zu erwarten. Summationswirkungen können dadurch ebenfalls ausgeschlossen 

werden." 

 

Ergebnis Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von insgesamt 13,5 ha Vegetationsfläche, die sich 

punktuell auf 43 Maststandorte verteilt, entsteht ein temporärer Eingriff in Vegetationsflächen 

und Lebensräume. Die Vegetationsstrukturen werden nach Bauende unverzüglich 

wiederhergestellt. Eine erhebliche Beeinträchtigung im Schutzgut Pflanzen und Tiere kann 

durch Bauzeitenbeschränkung, durch den Schutz wertvoller Vegetationsbestände und durch 

geeignete Artenschutzmaßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen) vermieden 

werden.  

 

Dauerhaft werden gegenüber dem Bestand insgesamt ca. 98 m² Vegetationsfläche zusätzlich 

in Anspruch genommen, die sich auf 43 Maststandorte bzw. auf eine Länge von ca. 12 km 

verteilt. Dabei werden durch die 39 Umbaumasten insgesamt ca. 87 m² zusätzlich versiegelt 

und durch die Neubaumasten 1, 40, und 41 ca. 11 m². Der Mast 42 wird auf bereits 

planfestgestelltem Gelände des Uw Merklingen errichtet, so dass hierfür keine zusätzliche 

Versiegelung angerechnet wird.  

 

Der Eingriff durch die punktuelle dauerhafte Versiegelung von durchschnittlich ca. 2,3 m² pro 

Mast von überwiegend Acker- und Grünlandstandorten wird durch Aufwertung der 

Mastaustrittsflächen als Mastfußbiotope an den Neubaumasten 1, 40, 41 verringert und 

erreicht nicht den Grad der Erheblichkeit. Die angebotenen Strukturen bieten Vögeln zudem 

Deckung und ein verbessertes Nahrungsangebot. 
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Im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans werden die bereits genannten 

Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich detailliert beschrieben. Durch die 

vorgesehenen Maßnahmen werden die Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß 

beschränkt. 
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9 Schutzgut Boden  

9.1 Grundlagen 

 Daten- und Kartendienst der LGRB Freiburg: Geologische Übersichtskarte M 1: 300 000 

(GÜK 300); Bodenübersichtskarte M 1: 200.000 (BÜK 200) 

 

 

9.2 Mögliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf das Schutzgut Boden 

Zu den möglichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch die Errichtung 

von Leitungsanlagen gehören während der Bauphase die Verdichtung des Bodens an den 

Maststandorten durch Zufahrtswege und Bauflächen über offene Bodenstandorte für 

Montage, Seilzug und Lagerung sowie die Mobilisation von Schadstoffen beim Bau im 

Bereich von Altlastenflächen. Baubedingte Bodenverdichtungen können zu temporären 

Veränderungen des Bodens und der Bodenstruktur führen. Das Ausmaß der Verdichtung 

hängt vom Gesamtgewicht des Fahrzeugs und der Stabilität bzw. der 

Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens sowie von der Häufigkeit des Befahrens ab. Sie 

wirken sich besonders auf verdichtungsempfindliche Böden aus. Die An- und Abfahrten für 

den Mastbau sind insgesamt gering. Die Stabilität eines Bodens wird durch sein Bodengefüge 

bestimmt, das aus Bodenpartikeln unterschiedlicher Korngröße besteht, die in Aggregaten 

verbunden sind. Die Hohlräume zwischen den Partikeln und den Aggregaten sind entweder 

mit Luft oder mit Wasser gefüllt und bilden ein Geflecht von Poren unterschiedlicher Größe 

und Eigenschaften. Grundsätzlich gilt: Je feuchter ein Boden ist, desto geringer ist seine 

Stabilität, da die Partikel sich untereinander leichter bewegen lassen. Je grobkörniger die 

Zusammensetzung des Bodens ist, desto stabiler ist die Bodenstruktur gegen 

Zusammendrücken. Ein lehmig-sandiger Boden ist daher stabiler ist als ein schluffig-toniger 

(Umweltbundesamt 2014).  

 

Anlagebedingt entstehen nachteilige Auswirkungen durch die dauerhafte Bodenversiegelung 

bzw. Unterflurversiegelung und ggf. Umlagerung der Böden im Bereich der Maststandorte 

und Bodenverlust durch Errichtung der Mastfundamente (Erdaushub).  

 

 

9.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen 

Die geologischen Formationen sind im Untersuchungsgebiet geprägt von der 

hydrogeologischen Einheit des Oberjuras: vorherrschend sind Formationen des 

Lacunosamergel sowie Untere und Obere Felsenkalk-Formationen. Auf der Kuppenalb sind 

Bodentypen wie Terra Fusca, Rendzina und kolluviale Böden verbreitet. Je nach 

Standortbedingungen finden sich im heutigen Vegetationsbild auf den Kuppen Buchenwälder 

und Gründlandwirtschaft, während die dazwischen liegenden Mulden und Trockentäler 

ackerbaulich genutzt werden. Im Untersuchungsraum sind Acker- und Grünlandnutzung 

vorherrschend. Feuchte Bodenstandorte herrschen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Da der 

Wassergehalt im Boden für die Verdichtungsempfindlichkeit entscheidend ist, ist davon 

auszugehen, dass die Böden im Untersuchungsraum vergleichsweise wenig 

verdichtungsempfindlich sind.  
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Die Fundamentköpfe der bestehenden Masten haben eine Fläche von ca. 1,1 bis 3,8 m² pro 

Mast.  

 

Vorbelastungen bestehen im Untersuchungsgebiet an den Maststandorten durch die bereits 

bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW sowie durch Versiegelung bzw. Verdichtung 

durch Straßen und Feldwege. Zudem sind die landwirtschaftlich genutzten Grünland- und 

Ackerstandorte bereits mechanisch vorbelastet. Die Flurstücke 4716 und 4717 der 

Gemarkung Nellingen sind als Teilflächen der Altablagerung Katzensteig (Objektnummer 

00634) erfasst. Hier steht der Mast 49 der Netze BW (geplanter Mast 23 der DB Energie).   

 

 

9.4 Auswirkungen des Status Quo und der Planung auf das Schutzgut Boden 

9.4.1 Status Quo 

Bei der bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW ist durch die vorhandenen 

Mastfundamente bereits punktuell eine Unterflurversiegelung erfolgt. Die aus dem Boden 

herausragenden Fundamentköpfe der Bestandsmasten haben eine Breite von ca. 0,3 m bei den 

Tragmasten bzw. 0,45 - 0,55 m bei den Abspannmasten. Daraus ergibt sich eine Oberflächen-

versiegelung durch die Fundamentköpfe von jeweils ca. 1,1 bis 3,8 m² pro Mast. Durch die 

bestehenden 39 Masten sind im Bestand insgesamt ca. 54 m² oberflächlich versiegelt.      

 

 

9.4.2 Planung 

Während der Bauzeit kommt es zu einer temporären Flächeninanspruchnahme im 

unmittelbaren Nahbereich des jeweiligen Maststandortes durch die Montageflächen und ggf. 

auch durch die Zuwegung und den Seilzugplatz. Die bauzeitliche Inanspruchnahme offener 

Bodenstandorte wird bereits im Zuge der Planung auf das geringst mögliche Maß begrenzt, in 

dem möglichst vorhandene Straßen und Wege als Zufahrt zu den Maststandorten für 

Baufahrzeuge genutzt werden. Die Mastzuwegungen haben eine Breite von ca. 5 m. Um den 

Masten wird zudem für die Demontage bzw. Montage der Masten und der Lagerung des 

Erdaushubs und ggf. der Provisorien mit Verankerung eine Fläche von bis zu ca. 50 x 70 m 

erforderlich. An den Abspann- bzw. Winkelmasten werden zudem jeweils ein bis drei 

Seilzugplätze für die Seilziehung mit einer Fläche von bis zu ca. 600 m² erforderlich. Diese 

Flächen werden unverzüglich nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder aufgelockert, so 

dass keine Eingriffe zurückbleiben. Besonders empfindliche Bereiche werden ausgespart bzw. 

durch Verlegen von Baggermatratzen oder Alumatten geschützt.  

 

Durch den Rückbau und die Neuerrichtung der Masten und den Erdaushub zum Rückbau 

bzw. zur Errichtung der Fundamente und durch die Wiederverfüllung der Baugruben mit 

Boden, d.h. die Rekultivierung der Abbaumastenstandorte, finden Bodenbewegungen statt. 

Der Erdaushub beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt ca. 11.020 m³. Davon wird der 

Großteil mit Bauabschluss im Bereich der ausgehobenen Fundamente an den 

Altmaststandorten und zum Andecken der Fundamente der Planmasten wieder verfüllt. Die 

genaue Aushubmenge, die dann abtransportiert wird, hängt von der Größe der geplanten 

Fundamente ab und wird erst im Rahmen der Ausführungsplanung feststehen.. Beim Anlegen 

der Fundamentgruben wird der humose Oberboden entsprechend seiner natürlichen Tiefe 

unter sorgfältiger Trennung vom Unterboden ausgehoben und getrennt voneinander in 

Mastnähe für den späteren Wiedereinbau zwischengelagert. Soweit möglich, wird anfallender 

unbelasteter Erdaushub auf dem Baugrundstück wieder eingebaut. Im Zuge der 

Baumaßnahmen werden grundsätzlich alle unvermeidbare Abfälle bzw. sonstige Abfälle 

sowie ausgehobenes und ggf. als Abfall eingestuftes Boden- bzw. Erdmaterial (kontaminiertes 
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Bodenmaterial) durch einen beauftragten Fachbetrieb der stofflichen Wiederverwertung oder 

der ordnungsgemäßen und schadlosen Beseitigung in hierfür geeigneten und zugelassenen 

Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zugeführt. 

 

Im Bereich der Altablagerung Katzensteig (Objektnummer 00634) der Gemarkung Nellingen 

(Flurstücke 4716 und 4717) werden im Zuge der Umbaumaßnahmen am geplanten Mast 23 

Erdarbeiten erforderlich. Da am vorgesehenen Maststandort bereits ein Bestandsmast der 110-

kV-Leitung der Netze BW GmbH besteht, kann davon ausgegangen werden, dass Altlasten 

bzw. ggf. kontaminiertes Bodenmaterial bereits im Zuge der Errichtung des Bestandsmastes 

ausgehoben und fachgerecht entsorgt wurde. Um hierbei eine größtmögliche Sicherheit zu 

gewährleisten, erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn am Standortbereich des geplanten Masten 

Nr. 23 eine Bodenprobe durch ein von der Vorhabenträgerin beauftragtes Fachunternehmen. 

Sofern sich ein Altlastenverdachtsfall bestätigt, teilt die Vorhabenträgerin die Ergebnisse der 

zuständigen Behörde mit und es erfolgt eine Abstimmung zum weiteren Vorgehen. Weitere 

Altlastenflächen oder Altlastenverdachtsflächen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im 

Bereich der Bauflächen vorhanden.  

 

Trotz mechanischer Vorbelastung und Fehlen von feuchten Bodenstandorten müssen je nach 

Witterungsverhältnissen die Böden außerhalb der Feld- und Graswege, insbesondere im 

Bereich der Acker- und Wiesenflächen vor Verdichtung geschützt werden. Diese Bereiche 

können bauzeitlich beispielsweise durch Verlegen von Baggermatratzen geschützt werden. 

Nach Bauende werden die bauzeitlich beanspruchten Flächen unverzüglich aufgelockert bzw. 

rekultiviert. 

 

Unter Beachtung der Vermeidung von Bodenverdichtung und ordnungsgemäßem Umgang 

mit Erdaushub sowie Wiederherstellung der Böden nach Bauende sind bauzeitlich keine 

erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden zu erwarten. 

 

Anlagebedingt erfolgt eine Inanspruchnahme von Bodenstandorten durch die 

Mastfundamente. Dabei werden die Platten- und Stufenfundamente der Masten wie im 

Bestand bis auf die an jedem Masteckstiel über Erdoberkante herausragenden 

zylinderförmigen Betonköpfe mit einer ca. 1,0 m starken Bodenschicht überdeckt, so dass an 

der Oberfläche somit bei allen Fundamentarten nur die vier Mastfundamentköpfe sichtbar 

sind. Im übrigen Fundamentbereich können die Bodenfunktionen zumindest noch teilweise 

erfüllt werden.  

 

Im Bestand beträgt die Fläche der Fundamentköpfe der 39 Umbaumasten ca. 1,1 bis 3,8 m² 

pro Mast und insgesamt ca. 54 m². Die Oberflächenversiegelung durch die Mastfüße der 

Planmasten beträgt pro Tragmast ca. 3,1 m² und pro Abspannmast 4,5 m². Dauerhaft kommt 

es durch den Neubau von 4 Masten zur Versiegelung von insgesamt 10,7 m² offener 

Bodenstandorte. Der Planmast 42 befindet sich im bereits planfestgestellten Gelände des 

Uw Merklingen auf versiegelter Fläche, so dass keine zusätzliche Bodenversiegelung durch 

diesen Mast erfolgt. Die Fundamente der bestehenden Masten werden vollständig entfernt. 

Die entstehende Grube wird mit Bodenmaterial aus dem Aushub für die Fundamente der 

geplanten Masten verfüllt, mit Oberboden angedeckt und entsprechend der umgebenden 

Nutzung rekultiviert.  

 

Die Bodenstandorte sind durch die überwiegend standortgleiche bzw. um wenige Meter 

versetzte Erneuerung an den meisten geplanten Masten bereits gestört. Die dauerhafte 

zusätzliche Flächeninanspruchnahme von Bodenstandorten von insgesamt 98 m² pro Mast 

verteilt sich zudem punktuell auf die 43 Maststandorte bzw. eine Länge von ca. 12 km. Dabei 
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werden durch die 39 Umbaumasten insgesamt ca. 87 m² zusätzlich versiegelt und durch die 

drei Neubaumasten 1, 40, und 41 ca. 11 m². Die durchschnittliche zusätzliche Versiegelung 

pro Maststandort beträgt 2,3 m² pro Mast. Die Maßnahme der Aufwertung der 

Mastaustrittsflächen durch Mastfußbiotope an den Masten 1, 41, 42 kommt auch dem 

Schutzgut Boden zu Gute. Insgesamt sind dauerhaft keine erheblich negativen Auswirkungen 

auf das Schutzgut Boden zu erwarten.   

 

Ergebnis 

Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von 

Bodenstandorten von insgesamt 13,5 ha wird durch Schutz von empfindlichen 

Bodenstandorten und Wiederherstellung nach Bauende auf ein möglichst geringes Maß 

begrenzt. Die dauerhafte zusätzliche Versiegelung von ca. 98 m² Fläche, die sich auf 43 

Maststandorte verteilt, erreicht nicht den Grad der Erheblichkeit. Insgesamt sind dauerhaft 

keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.   
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10 Schutzgut Wasser 

10.1 Grundlagen 

 Daten- und Kartendienst der LUBW, Schutzgebietsausweisungen für Wasserschutzgebiete 

 Regionalplan Donau-Iller 

 Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg mit Planinhalten des Regionalplans 

Stuttgart sowie der Flächennutzungspläne der VVG Geislingen und der Laichinger Alb 

 

 

10.2 Mögliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf das Schutzgut Wasser 

Negative Auswirkungen durch das Vorhaben können bauzeitlich bzw. anlagebedingt durch 

Eingriffe in grundwasserführende Schichten, durch Verunreinigung durch Maschineneinsatz 

und Störungen durch Bodenverdichtungen sowie Schadstoffeinträge ins Grundwasser bzw. 

Oberflächenwasser durch Farbauswaschungen der Mastanstriche und Einwaschung von 

Schadstoffen aus Korrosionsschutzanstrichen gegeben sein. Je nach Lage der Maststandorte 

im Nahbereich von Oberflächengewässern kann es zu Beeinträchtigungen der Gewässer-

struktur bzw. des Uferbereichs kommen.  

 

 

10.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen 

Das Untersuchungsgebiet ist der hydrogeologischen Einheit Oberjura und damit einer 

grundwasserleitenden Schicht zuzuordnen. Oberflächengewässer befinden sich nicht im 

Vorhabensbereich. Die geplanten Masten 31 bis 42 liegen in einem im Regionalplan Donau-

Iller ausgewiesenem Wasserschongebiet, das dem Schutz der Grundwasservorkommen dient.  

 

Der gesamte Vorhabensbereich liegt zudem im Bereich der Zone III von 

Wasserschutzgebieten. Während der nordöstliche Teil der geplanten Leitungsanlage im 

Wasserschutzgebiet 117111 'Rohrachtal – Geislingen' liegt, ist vom südwestlichen 

Leitungsabschnitt das Wasserschutzgebiet 101 'Lautern' betroffen. Der geplante Mast 13 liegt 

im Wasserschutzgebiet 117112 'Bad Überkingen‘. 

 

Überschwemmungsgebiete befinden sich nicht im Vorhabensbereich.  

 

Vorbelastungen von Oberflächen- und Grundwasserkörpern im Untersuchungsbereich 

bestehen derzeit durch Flächenversiegelungen durch Straßen und angrenzende Siedlungen. 

 

 

10.4 Auswirkungen des Status Quo und der Planung auf das Schutzgut Wasser 

10.4.1 Status Quo 

Eine Beeinträchtigung von Oberflächen- und Grundwasserkörpern durch die bestehende 

Leitungsanlage der Netze BW liegt im derzeitigen Zustand nicht vor. 
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10.4.2 Planung 

Alle Masten der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung liegen in der Wasserschutzgebietszone 

III der Wasserschutzgebiete 'Lautern', 'Rohrachtal-Geislingen’ und 'Bad Überkingen' wobei 

39 Masten der bestehenden Anlage erneuert und 4 Masten neu gebaut werden. Die 

Seilzugfläche im Bereich des Masten 511/15 wurde bereits im Zuge der Vorplanung 

außerhalb der Zone II des Wasserschutzgebiets verlegt.  

 

Das Vorhaben steht den Inhalten der Rechtsverordnungen für die Wasserschutzgebiete 

'Lautern', 'Rohrachtal-Geislingen' und 'Bad Überkingen' grundsätzlich nicht entgegen. 

 

Von einem Eingriff in grundwasserführende Schichten ist nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht auszugehen. Ein Baugrundgutachten mit genauen Aussagen über den Grundwasserstand 

wird allerdings erst im Zuge der Ausführungsplanung erstellt. Sollte wider Erwarten ein 

Eingriff ins Grundwasser erforderlich werden, so wird dies der zuständigen Behörde 

unverzüglich mitgeteilt und entsprechend erforderlich werdende Maßnahmen zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen des Grundwassers abgestimmt.  

 
Das Grundwasser hängt eng mit dem Schutzgut Boden zusammen. Bei Berücksichtigung 

geeigneter Maßnahmen wie z.B. Vermeidung von Schadstoffeinträgen während der 

Bautätigkeiten und Bodenlockerung der beanspruchten Bauflächen nach Bauende kann eine 

erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Durch die Lage im Wasserschutzgebiet 

ist besondere Vorsicht zum Schutz vor Schadstoffeinträgen geboten.  

 

Es werden feuerverzinkte und vorbeschichtete Masten eingesetzt, d. h. ein Anstrich der 

aufgestellten Masten vor Ort zum Zweck des Korrosionsschutzes ist nicht erforderlich. 

Wartungsarbeiten der Baumaschinen erfolgen im Baulager, um einen Schadstoffeintrag z. B. 

von Getriebeöl zu vermeiden.  

 

Die temporäre Inanspruchnahme von Flächen innerhalb der WSG-Zone II wird vermieden, in 

dem der Seilzugplatz am Mast 511/15 in den Bereich außerhalb der Zone II des 

Wasserschutzgebiets verlegt wird.  

 

Insgesamt sind bei Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine 

erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten. Durch die punktuelle 

Versiegelung im Bereich der Maststandorte ist eine Verringerung der 

Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen.  

 

Ergebnis 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen können bauzeitliche und 

dauerhafte Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser vermieden werden.  
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11 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

11.1 Grundlagen 

 Regionalplan Donau-Iller/ Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg 

 Daten- und Kartendienst der LUBW Schutzgebietsausweisungen Landschaftsschutzgebiet 

 Freizeitkarte Baden-Württemberg 

 Ortsbegehung 

 

11.2 Mögliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf das Schutzgut 

Landschaftsbild/Erholung 

Bau- und Anlagebedingt sind durch Leitungsanlagen Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung sowie die Beeinträchtigung von 

Sichtbeziehungen und den Verlust von Naturnähe möglich. Das Maß der Wirkung einer 

Hochspannungsleitung auf das Landschaftsbild ist abhängig von der Höhe, Form und Anzahl 

der Masten, der Traversenzahl sowie der Stärke und Anzahl der Leiterseile bzw. Erdkabel und 

der Empfindlichkeit der betroffenen Landschaft (landschaftsästhetischer Eigenwert, 

Schutzwürdigkeit und visuelle Verletzlichkeit).  

 

Die Mastbilder und Traversenzahl sind im Kapitel 4 genauer erläutert.  

 

Als Träger der Kommunikation wirken 'Zeichen', die mit bestimmten Bedeutungen 

interpretiert werden. In Bereichen, in denen bereits eine Leitungstrasse vorhanden ist, 

existieren bereits im Kopf des Betrachters Bilder der Landschaft mit Leitungstrassen. Die 

Veränderungen durch den Umbau, d.h. durch höhere Masten bzw. höhere Anzahl von Seilen, 

fügen sich dadurch in das bereits vorhandene Bild der Landschaft leichter ein als bei einer 

völligen Neuplanung von Hochspannungsleitungen. 

 

Der Grad der Beeinträchtigung hängt zwar subjektiv vom jeweiligen Betrachter und dessen 

Bild der Landschaft ab, kann jedoch auch von der Empfindlichkeit der Landschaft aus 

bewertet werden: je weniger die 'Zeichen' - höhere Masten - in Erscheinung treten, d.h. je 

mehr andere Zeichen bereits die Landschaft bestimmen, desto weniger können die höheren 

Masten die Landschaft überprägen bzw. vom Betrachter wahrgenommen werden. 

 

Entscheidend für die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ist auch die Abbildung einer 

Leitung vor dem Horizont. Das Landschaftsbild wird mehr beeinträchtigt, wenn sich eine 

Leitung auf einer Kuppe befindet und / oder sich deutlich über den Horizont erhebt und sich 

so gegen den Himmel abbildet. Weniger wird das Landschaftsbild beeinträchtigt, wenn sich 

die Leitung vor einem dunklen Hintergrund, wie Wald, abbildet und dadurch weniger in 

Erscheinung tritt. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds wirkt sich in den Bereichen um 

so höher aus, in denen die Landschaft aufgrund der Topographie und fehlender 

Gehölzstrukturen offen und weitläufig ist. 
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11.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen 

Die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW verläuft durch ein relativ dünn besiedeltes 

Gebiet der Albhochfläche. Entlang der Leitungstrasse ist das Landschaftsbild geprägt von 

einem kleinräumigen Wechsel von Acker- und Grünlandnutzung und Laubwäldern. Der 

südwestliche Leitungsabschnitt liegt großteils innerhalb der Landschaftsschutzgebiete 

4.25.116 'Nellingen' und 4.25.122 'Merklingen'.  

 

Westlich von Türkheim verläuft die 110-kV-Bestandsleitung nördlich des Naturschutzgebiets 

1.248 'Vögelestal und Oberes Lontal' und überspannt dieses auf einer Länge von ca. 10 m im 

Bereich der Leitungsachse zwischen  den geplanten Masten 6 und 7. Hier befinden sich 

Gehölze, die im Bereich des Leitungsschutzstreifens regelmäßig zurückgeschnitten werden (s. 

Kap. 6.2, Abbildung 6). 

 

Durch die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW und die Leitungstrasse der 110-kV-

Bahnstromleitung Amstetten - Plochingen bei Wittingen ist der Untersuchungsbereich bereits 

durch Freileitungen vorbelastet. Durch die im Südwesten des Untersuchungsbereichs 

verlaufende BAB A8 bestehen bereits Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion und des 

Landschaftsbilds.  

 

 

11.4 Auswirkungen des Status Quo und der Planung auf das Schutzgut 

Landschaftsbild/Erholung 

11.4.1 Status Quo 

Bezüglich des Landschaftsbilds sind die Bereiche entlang der BAB A8 eher von geringer bis 

mäßiger Bedeutung. Dieser Bereich ist durch die Autobahn und durch die geplante 

Neubaustrecke Wendlingen - Ulm bzw. das geplante Unterwerk Merklingen bereits 

vorbelastet. 

 

Bedeutsame Bereiche für das Landschaftsbild und die Erholung außerhalb des direkten 

Wohnumfelds befinden sich in den Landschaftsschutzgebieten 'Nellingen' und 'Merklingen' 

und im Umfeld der Teilfläche des FFH-Gebiets 'Filsalb'. Das Landschaftsbild ist hier geprägt 

von Offenlandstrukturen mit Acker- und Wiesenflächen mit angrenzenden Feldgehölzen, die 

im Wechsel mit kleineren Waldgebieten bestehen. Im Untersuchungsgebiet verlaufen 

verschiedene in der Freizeitkarte Baden-Württemberg gekennzeichnete Rad- und 

Wanderwege, die teilweise als Zugangswege oder Alternativen zum überregionalen 

Schwäbischen-Alb-Südrandweg ausgewiesen sind, der von Donauwörth bis Tuttlingen führt. 

Insgesamt ist der Untersuchungsraum als Erholungsgebiet zwar geeignet, im näheren Umkreis 

außerhalb des Vorhabensbereichs befinden sich jedoch höherwertige Erholungsbereiche mit 

überregional ausgewiesenen Wanderwegen.  

 

Eine Vorbelastung der hier über weite Teile unbebauten Landschaft ist durch die 

Bestandsleitung der Netze BW gegeben. Durch die bewegte Topografie im Untersuchungs-

gebiet ist die bestehende Leitungsanlage nur an einzelnen Standorten weiträumig sichtbar.  

 

Im Nordosten zwischen den geplanten Masten 15/511 und 12 ist das Landschaftsbild durch 

Verkehrswege (L1230, K1440) und Leitungsanlagen (Anlage 0517 der Netze BW, BL 511 

der DB Energie) bereits vorbelastet.  
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Abbildung 11: Bereich der geplanten Maststandorte 40 bis 42; Das Landschaftsbild ist durch 

die BAB A8 und die Bestandsleitung (rechts im Bild) und durch die geplante Neubaustrecke 

Wendlingen - Ulm bzw. das geplante Unterwerk Merklingen bereits vorbelastet.  

 

 

Abbildung 12: Blick in Richtung Osten auf die bestehenden Masten 64 und 63 der 110-kV-

Leitung der Netze BW (geplante Masten 37 und 36) im Landschaftsschutzgebiet 'Merklingen'. 

Durch die bewegte Topografie im Untersuchungsgebiet ist die bestehende Leitungsanlage nur 

an einzelnen Standorten weiträumig sichtbar. 
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Abbildung 13: Blick vom Mast 37 in Richtung Westen zur BAB A8 Landschaftsschutzgebiet 

'Merklingen'.  

 

Abbildung 14: Landschaftsschutzgebiet 'Nellingen'. Blick in Richtung Osten auf den Mast 60 

(geplanter Mast 33). Eine Vorbelastung der über weite Teile hinweg unbebauten Landschaft 

ist durch die Bestandsleitung, die als Gemeinschaftsleitung mit durchschnittlich 2 m höheren 

Masten und einer Verbreiterung um ca. 4 m bei Tragmasten und ca. 7 m bei Abspannmasten  

umgebaut werden soll, gegeben. 
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Abbildung 15: Teilfläche des FFH-Gebiets 'Filsalb'. Blick in Richtung Westen mit hoher 

Strukturvielfalt (rechts im Bildhintergrund: Bestandsleitung der DB Netze).  

 

 
Abbildung 16: Bestehender Mast 511/15 der Anlage 511 (DB Energie). Im Hintergrund 

verläuft die bestehende Anlage 0515 der Netze BW. 
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11.4.2 Planung 

Bauzeitlich sind zum derzeitigen Planungsstand Gehölzrückschnitte bzw. Rodungen lediglich 

an den Masten 2, 21, 22 und 36 vorgesehen. Dabei handelt es sich großteils um schnell 

nachwachsende Sträucher und kleinflächige Heckenstrukturen. Am Mast 36 erfolgt der 

Rückschnitt einer Fichtengruppe und am Mast 21 müssen mehrere Obstgehölze entfernt 

werden.  

 

Erforderlich werdende Gehölzrückschnitte wirken sich nur geringfügig negativ auf das 

Landschaftsbild aus. 

 

Die anlagebedingten zusätzlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im 

Teilabschnitt 2 durch die geplante 110-kV-Bahnstromleitung sind durch die Erhöhung der 

Masten um durchschnittlich 2 m und die Verbreiterung der Traversen um ca. 4 m an den 

Tragmasten und 7 m an den Abspannmasten sowie die zusätzliche Beseilung mit 4 

Leiterseilen als sehr gering zu bewerten. Das nur geringfügig veränderte Mastbild und die 

zusätzliche Beseilung wird gegenüber dem Bestand nur bei genauer Betrachtung auffallen. 

Zusätzliche Gehölzrückschnitte erfolgen gegenüber dem Bestand nicht, so dass der 

stellenweise geringfügig verbreiterte Leitungsschutzstreifen nicht zu einer visuellen 

zusätzlichen Beeinträchtigung führen kann.  

 

Die Neubaumasten 1, 40, 41, und 42 (Teilabschnitte 1 und 3) werden in durch 

Siedlungsstrukturen und Verkehrswege und Leitungsanlagen bereits vorbelasteten Bereichen 

mit geringer Erholungseignung errichtet. Gehölzflächen innerhalb des Schutzstreifens der neu 

überspannten Flächen befinden sich zwischen den geplanten Masten 0511/15 und 1 und 

zwischen den Masten 1 und 2. Durch die geringe Höhe das Gehölzes wird ein Rückschnitt im 

Bereich des Schutzstreifens jedoch nicht erforderlich werden. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nicht zu erwarten.  

 

Bei dem vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich großteils um den Umbau einer 

bestehenden Leitung der Netze BW zur Gemeinschaftsleitung von Netze BW und DB Energie 

(Teilabschnitt 2). Eine erhebliche Beeinträchtigung durch den Umbau der bestehenden 

Leitungsanlage der Netze BW mit Mastvergrößerung und zusätzlicher Beseilung ist jedoch 

auch im Bereich der betroffenen Landschaftsschutzgebiete nicht zu erwarten. Die für die 

Durchführung der Maßnahme in den Landschaftsschutzgebieten Nellingen und 'Merklingen' 

erforderlich werdende Erlaubnis wird durch die Konzentrationswirkung im Rahmen des 

Planfeststellungsbeschlusses erwirkt (siehe Kap. 6).  

 

Ergebnis 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ist durch das geplante Vorhaben 

aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastungen gegenüber dem Bestand nicht zu erwarten. 
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12 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Grundlagen: 

 Angaben der Denkmalschutzbehörden (RP Stuttgart, Referat 85): Liste der 

archäologischen Bodendenkmale, mündliche Mitteilungen 

 

12.1 Mögliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf das Schutzgut  Kultur- 

und Sachgüter 

Unter Kulturgütern im Sinne des UVPG sind raumwirksame Ausdrucksformen der 

Entwicklung von Land und Leuten zu verstehen, die für die Geschichte des Menschen von 

Bedeutung sind. Dies können Flächen oder Objekte aus den Bereichen Denkmalschutz und 

Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege sowie der Heimatpflege sein. Unter 

sonstigen Sachgütern werden nur die nicht normativ geschützten, kulturell bedeutsamen 

Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung sowie naturhistorisch bedeutsame 

Landschaftsteile und Objekte verstanden. Andere Sachgüter mit primär wirtschaftlicher 

Bedeutung sind nicht Gegenstand der Untersuchung. 

 

Zu den sonstigen Sachgütern zählen gesellschaftliche Werte, die z.B. eine hohe funktionale 

Bedeutung hatten oder noch haben, wie beispielsweise historische Fördertürme, Brücken, 

Türme, Tunnel. Aufgrund der Funktionsbedeutung dieser Sachgüter oder aber weil ihre 

Konstruktion bzw. Wiederherstellung selbst unter hohen Umweltaufwendungen erfolgte, sind 

sie zu erhalten. Erfasst sind Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und Anlagen 

unterschiedlicher Nutzungsbestimmung sowie bestimmte Landnutzungsformen (Land-

/Forstwirtschaft).  

 

Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern ergeben sich baubedingt durch Schädigung 

oder Zerstörung von unter Denkmalschutz stehenden Objekten. Anlagebedingt können 

visuelle Störungen von Kultur- und Sachgütern auftreten. 

 

 

12.2 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen 

Die Masten der bestehenden Leitungsanlage befindet sich großteils auf bewirtschafteten 

Acker- und Grünlandflächen.  

 

Der bestehende Mast 28 (Planmast 2) steht auf einem archäologischen Bodendenkmal auf 

Gemarkung der Gemeine Türkheim. Hierbei handelt es sich um einen ehemaligen Grabhügel. 

Ein weiteres archäologisches Bodendenkmal ist die Römerstraße auf Gemarkung der 

Gemeinde Nellingen. Der bestehende Mast 49 (Planmast 23) liegt  direkt an der 

denkmalgeschützten 'Römerstraße'.  
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12.3 Auswirkungen des Status Quo und der Planung auf das Schutzgut Kultur- und 

Sachgüter 

12.3.1 Status Quo 

Je nach Lage der Masten der bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen sind bereits im Bestand Bewirtschaftungserschwernisse 

vorhanden. 

 

12.3.2 Planung 

Bauzeitlich sind Beeinträchtigungen landwirtschaftlich genutzter Flächen und denkmal-

geschützter Objekte zu erwarten.  

 

Bauliche Maßnahmen werden vielfach an Masten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 

durchgeführt. Dadurch ergeben sich Bewirtschaftungserschwernisse, je nach terminlicher 

Planung auch Ernteausfälle. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dadurch nicht zu erwarten, 

da die Bauausführung in Abstimmung mit den Eigentümern erfolgt.  

 

Für den Bau im Bereich des denkmalgeschützten Grabhügels (geplanter Mast 2) wurde in 

Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege die Bauzufahrt so verlegt, dass der 

Eingriff in das Bodendenkmal so gering wie möglich gehalten wird. Durch die 

standortgleiche Erneuerung des bestehenden Masten der 110-kV-Leitung der Netze BW ist 

von einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Bodendenkmals gegenüber dem Bestand nicht 

auszugehen. Eine Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Römerstraße im Bereich des 

geplanten Maststandorts 23 ist bauzeitlich nicht zu erwarten.  

 

Die Neubaumasten 1, 40 und 41 sind im Bereich landwirtschaftlicher Flächen geplant. Der 

übrige Teil der geplanten Masten wird durch Umbau der bestehenden Masten standortgleich 

bzw. um wenige Meter versetzt neu errichtet. Anlagebedingt ist die zusätzliche 

Beeinträchtigung der landwirtschaftlich genutzten Flächen und denkmalgeschützten Objekte 

im Vergleich zum Status Quo daher aufgrund der (nahezu) standortgleichen Neuerrichtung 

der Masten als gering zu bewerten.  

 

Ergebnis 

Für das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind keine erheblichen 

Beeinträchtigungen zu erwarten.  
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13 Wechsel- und Summationswirkungen 

13.1 Wechselwirkungen 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt nach § 2 Abs.1 UVPG auch die Ermittlung, 

Beschreibung und Bewertung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Menschen, 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie 

Kultur- und sonstige Sachgüter durch ein Vorhaben. 

 

Eine Wechselwirkung bzw. ein kausaler Zusammenhang zwischen projektbedingten 

Wirkungen ist in folgenden Bereichen möglich:  

 Landschaftsbild/Mensch 

 Klima/Mensch  

 Boden/ Pflanzen 

 

Zwischen den Schutzgütern Landschaft bzw. Landschaftsbild und Mensch bestehen sehr enge 

Wechselwirkungen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds führt auch zur 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung des Menschen.  

 

Durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen für die Baumaßnahme und durch 

die anlagebedingte, dauerhafte Bodeninanspruchnahme entstehen Wechselwirkungen mit dem 

Schutzgut Pflanzen. Bei der vorübergehenden Bodeninanspruchnahme wird die hauptsächlich 

krautige Vegetationsdecke geschädigt werden. Nach der Inanspruchnahme erfolgt eine 

Bodenauflockerung und eine krautige Vegetationsschicht wird innerhalb kurzer Zeit 

wiederhergestellt sein. Für die anlagebedingte, dauerhafte Bodeninanspruchnahme werden 

ebenfalls Vegetationsflächen beansprucht. 

 

 

13.2 Summationswirkungen 

Summationswirkungen ergeben sich mit der Neubaustrecke (NBS) Wendlingen - Ulm. Der 

Neubau der Strecke Wendlingen – Ulm ist ein Teilprojekt der Aus- und Neubaustrecke 

(ABS/NBS) Stuttgart – Augsburg und Bestandteil der TEN-Strecke Nr. 17 Paris - Stuttgart - 

Bratislava. Vorgesehen ist der durchgehende zweigleisige Neubau einer ca. 60 km langen 

Hochgeschwindigkeitsstrecke, wovon rund 31 km im Tunnel geführt werden. Die Gleise in 

den Tunnelabschnitten werden in getrennten Tunnelröhren geführt. Der Trassenverlauf ist in 

mehrere Planfeststellungsabschnitte unterteilt.  

 

Der Vorhabensbereich der hier zu untersuchenden Planung deckt sich am südwestlichen Ende 

der 110-kV-Leitung mit dem Planfestestellungsabschnitt (PFA) 2.3 Albhochfläche zwischen 

den Plan-km 56,3 und 57,3 der geplanten Neubaustrecke. In diesem Bereich ist ein 

überirdischer Abschnitt der Gleisstrecke vorgesehen sowie eine Überführung der Kreisstraße 

über die BAB A8. Baubeginn des PFA 2.3 war März 2012, als Bauende ist Ende 2020 

vorgesehen. Südöstlich der Kreisstraßenüberführung, zwischen BAB A8 und K 4707, liegt 

der geplante Mast 42 der 110-kV-Bahnstromleitung im geplanten Unterwerk Merklingen. 

 

Es ergeben sich Summationswirkungen durch Überschneidungen der bauzeitlich und 

dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen am Maststandort 42 und durch eine parallel 
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laufende Bauzeit, bei der mit einer Verlängerung des Baustellenbetriebes und sämtlicher 

damit einhergehender Auswirkungen zu rechnen ist.   

 

Summationswirkungen, die sich erheblich nachteilig auf die Schutzgüter auswirken, sind 

jedoch nicht erkennbar.   
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14 Zusammenfassende Beurteilung 

Für das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da alle 

Werte an den maßgeblichen Immissionsorten in den Umbauabschnitten weit unter den 

Vorsorgegrenzwerten der 26. BImSchV liegen und die Naherholungsbereiche durch die 

bereits bestehende Leitung keine erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen erfahren. Die 

visuelle Beeinträchtigung durch die abschnittsweise Verbreiterung des 

Leitungsschutzstreifens erreicht nicht den Grad der Erheblichkeit. Die bauzeitlichen 

Beeinträchtigungen durch Lärm und Abgase von Baumaschinen und -fahrzeugen treten an 

den einzelnen Maststandorten nur kurzfristig auf und werden durch geräusch- und 

schadstoffarme Maschinen auf ein möglichst geringes Maß begrenzt. Schädliche 

Umweltauswirkungen durch Schallimmissionen, die bei der Bauausführung der BL 592 

entstehen, sind nicht zu erwarten.  

 

Beim Schutzgut Tiere und Pflanzen sind während der Bauphase Beeinträchtigungen der 

Vegetation und damit des Biotophaushalts durch eine zeitlich begrenzte, punktuelle 

Flächeninanspruchnahme zu erwarten. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 

können die Eingriffe aber deutlich reduziert werden. Die Planung der vorübergehend in 

Anspruch genommenen Flächen für Mastzuwegungen, Trommelplätze für die Seilziehung 

und Baustelleneinrichtungsflächen wurde an den entsprechend empfindlichen Stellen 

(Schutzgebiete, Biotope etc.) angepasst. Verlust wertvollerer Lebensräume wie Gehölze 

werden durch entsprechende Maßnahmen vermieden oder minimiert. Der Neubau des 

Leitungsabschnitts 1 im Bereich von Feldlerchenpopulationen macht eine vorgezogene 

Maßnahme zum Funktionserhalt (CEF-Maßnahme) erforderlich. Die verbleibende dauerhafte 

Versiegelung und der damit verbundene Verlust von Vegetationsflächen verteilt sich auf die 

43 Maststandorte bzw. 12 km Leitungslänge und betrifft überwiegend Acker- und 

Grünlandflächen. Der dauerhafte Verlust von Vegetationsflächen wird durch Aufwertung der 

Mastaustrittsflächen mit Mastfußbiotopen aufgewertet. Im Rahmen des LBP werden die 

Maßnahmen zur Vermeidung, zum vorgezogenen Funktionserhalt und zum Ausgleich 

konkretisiert.   

 

Durch die Lage von 4 Mastsandorten im FFH-Gebiet 7423-342 'Filsalb' wurde eine FFH-

Vorprüfung (GöG 2015B) erstellt. Vorhabenbezogen sind aufgrund fehlender Nachweise im 

Wirkraum für die Lebensraumtypen nach Anhang I und die Arten nach Anhang II der FFH-

Richtlinie als maßgebliche Bestandteile der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 7423-342 

'Filsalb' keine Wirkungen zu erwarten, die das FFH-Gebiet beeinträchtigen können (GöG 

2015B).  

 

Im Schutzgut Boden führt das Vorhaben zu vorübergehenden Flächenbeanspruchungen 

während der Bauphase, unter anderem durch die Zuwegung zu den jeweiligen Masten. Soweit 

möglich, werden für Bauflächen und Zuwegungen bestehende Wege in Anspruch genommen. 

Auf diesen Flächen wird es während der Bauphase zu Bodenverdichtungen kommen. Da es 

sich um eine wandernde Baustelle handelt, werden die Beeinträchtigungen an den einzelnen 

Orten nur relativ kurzfristig auftreten. Diese Flächen werden unverzüglich nach Abschluss der 

Baumaßnahmen wieder aufgelockert, so dass keine Eingriffe zurückbleiben. Empfindliche 

Bodenstandorte werden durch geeignete Maßnahmen (z.B. Baggermatratzen) geschützt. Die 

zusätzliche dauerhafte Versiegelung von ca. 98 m² verteilt sich punktuell auf die 43 

Maststandorte und führt nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung.  
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Im Schutzgut Wasser können baubedingte Eingriffe vollständig vermieden werden, sofern 

bei Baumaßnahmen innerhalb von Wasserschutzgebieten (Zone III/IIIA) die Auflagen der 

Wasserschutzgebietsverordnungen eingehalten werden. Von einem Eingriff in 

grundwasserführende Schichten ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auszugehen, so dass 

weder bauzeitlich noch dauerhaft mit erheblichen Beeinträchtigungen in das Schutzgut 

Wasser zu rechnen ist. Insgesamt sind bei Einhaltung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser 

zu erwarten. Durch die punktuelle Versiegelung im Bereich der Maststandorte ist eine 

Verringerung der Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen.  

 

Im Schutzgut Landschaftsbild und Erholung ist für die Bereiche, in der die bestehende 110-

kV-Leitung der Netze BW umgebaut wird, durch Masterhöhung und -verbreiterung sowie der 

Erhöhung der Anzahl der Leiterseile eine nur sehr geringe zusätzliche Beeinträchtigung 

gegenüber dem Bestand zu erwarten. Die abschnittsweise Verbreiterung des 

Leitungsschutzstreifens bzw. Neuüberspannung hat keine zusätzlichen Gehölzrückschnitte zur 

Folge und erreicht daher nicht den Grad der Erheblichkeit. Der Neubau der 4 Masten am 

Anfang bzw. Ende der Leitung erfolgt in bereits stark vorbelasteten Gebieten. Insgesamt 

führen die projektbedingten Wirkungen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

 

Durch Verlegen der Bauzufahrt können bauzeitliche Beeinträchtigungen von 

Bodendenkmalen weitgehend vermieden werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch das 

Vorhaben ist für das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter nicht zu erwarten.  
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15 Übersicht zusammenfassende Beurteilung  

 

 
Auswirkungen während 

der  

Bauzeit 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Bemerkung / 

Bewertung der 

Beeinträchtigung

en

Teilabschnitt 1 Teilabschnitt 2 Teilabschnitt 3 

Leitungsabschnitt mit 

Mastneubau und 

Neuüberspannung 

Umbau bestehender 

Leitungen, 

Mastvergrößerung und 

zusätzliche Beseilung 

Leitungsabschnitt mit 

Mastneubau und 

Neuüberspannung 

Mensch, 

menschliche  

Gesundheit 
      

Tiere/Pflanzen, 

biologische 

Vielfalt 

Maßnahmen zur 

Vermeidung und 

Minimierung  

erforderlich 
(s. LBP) 

dauerhafte Inanspruchnahme von ca. 98 m² Vegetationsflächen:, 

Ausgleichsmaßnahmen werden erforderlich; 

Beeinträchtigung der Feldlerchenpopulation im Teilabschnitt 3: CEF-

Maßnahmen erforderlich  

(s. LBP) 

 
CEF- / 

Vermeidungs-/ 

Minimierungs-

/Ausgleichsmaß-

nahmen werden 

im LBP 

detailliert 

 

Boden 
    

 

Wasser 
    

 

Klima/Luft 
      

Landschaftsbild/

Erholung  
       

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 
      

insgesamt unerheblich bzw. keine Beeinträchtigungen 
 



Umweltverträglichkeitsstudie  

110-kV-Bahnstromleitung 

Abzw. II Amstetten – Merklingen, BL 592  _______________________________________________________ glu Planungsgemeinschaft 
 

 

BL592_UVS_20151030.doc    67 

Fazit 

Der Bau der 110-kV Bahnstromleitung hat bauzeitlich Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, die durch entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung und zum (vorgezogenen) Ausgleich auf ein unerhebliches Maß beschränkt 

werden können. Art und Umfang der Maßnahmen werden im Rahmen der Erstellung eines 

LBP detailliert ausgearbeitet. Anlagebedingt sind Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere/Pflanzen, Boden, Landschaftsbild/Erholung zu erwarten. Die Eingriffe werden durch 

Ausgleichsmaßnahmen sowie vorgezogene Maßnahmen zum Funktionserhalt, die im LBP 

konkretisiert werden, auf ein unerhebliches Maß beschränkt.    

 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen sind die projektbedingten Wirkungen 

des Vorhabens, das großteils durch Rückbau und Neuerrichtung einer bestehenden Freileitung 

realisiert wird, nicht geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne des UVPG zu 

verursachen.  
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16 Vermeidungsmaßnahmen für die Bauausführung  

Es sind folgende Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen, die im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan weiter ausgeführt werden: 

 

16.1 Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen: 

 

 Eine ökologische Baubegleitung sorgt für die Sicherstellung der Maßnahmen. Die 

ökologische Baubegleitung gibt auch Hinweise zur Eingriffsvermeidung und 

Eingriffsminimierung für Baueinrichtungsflächen an einzelnen Maststandorten. Bei 

Bedarf erfolgt die Hinzuziehung eines faunistischen Fachgutachters. 

 Die Baustelleneinrichtungsflächen werden auf ein unbedingt nötiges Maß reduziert. Für 

die notwendigen Baumaßnahmen sowie den Rückbau werden, so weit möglich, 

vorhandene Straßen und Wege als Zufahrt zu den Maststandorten für Baufahrzeuge 

genutzt. Überall dort, wo unbefestigte Flächen befahren werden müssen, werden  je nach 

Witterung und Bodenempfindlichkeit Baggermatten ausgelegt. Die bauzeitlich 

beanspruchten Flächen werden unmittelbar nach Bauabschluss rekultiviert und 

gleichwertig wiederhergestellt. 

 Die Beseitigung der Gehölze und Vegetationsstrukturen zur Baufeldfreimachung erfolgt 

fachgerecht nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar entsprechend der 

gesetzlichen Bestimmungen. 

 Für die Wasserschutzgebiete werden die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnungen 

eingehalten. Es gilt das Merkblatt für Bauvorhaben in Wasserschutzgebeten Zone 3/3a des 

Landratsamts Göppingen. 

 Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen entsprechend dem Stand der Technik.  

 Motorsägen sollen nur mit biologisch schnell abbaubaren Kettenschmierstoffen betrieben 

werden. 

 Wartungsarbeiten der Baumaschinen erfolgen im Baulager, um einen Schadstoffeintrag,  

z. B. von Getriebeöl zu vermeiden. 

 Getrennter Abtrag und Lagerung von Oberboden und Unterboden. 

 Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs (Gebot der Abfallvermeidung). 

 Im Zuge der Baumaßnahmen werden grundsätzlich alle unvermeidbaren Abfälle bzw. 

sonstige Abfälle sowie ausgehobenes und ggf. als Abfall eingestuftes Boden- bzw. 

Erdmaterial (kontaminiertes Bodenmaterial) durch ein beauftragten Fachbetrieb der 

stofflichen Wiederverwertung oder der ordnungsgemäßen und schadlosen Beseitigung in 

hierfür geeigneten und zugelassenen Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zugeführt. 

 Unverzügliche Auflockerung bzw. Rekultivierung sämtlicher für die Bauarbeiten 

beanspruchten Flächen nach Bauabschluss und in Abstimmung mit dem 

Grundstückseigentümer. 

 Vorgaben für den Rückbau: das „Nachseil“ wird vorsichtig bzw. ggf. mit Stützgerüsten 

aufgefangen. Durch diese Vorgabe können Störungen im Bereich der Gehölzbiotope 

ausgeschlossen werden. 
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16.2 Besondere Maßnahmen 

Maßnahmen zum Schutz wertvoller Biotopstrukturen 

 An die Bauflächen angrenzende Feldhecken werden durch Absperrband und ggf. 

ortsfesten Bauzaun geschützt. 

 die älteren Obstgehölze und Einzelbäume im Bereich der Bauflächen sind zu schonen und 

mit einem Stammschutz zu versehen (Mast 10, 21, 22). 

 

Maßnahmen zum Artenschutz  

 

Feldlerche 

Für die Feldlerche werden Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG im Vorfeld durch 

entsprechende CEF-Maßnahmen vermieden. Diese beinhalten die Entwicklung einer 

Buntbrache. Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) ist es 

notwendig, dass diese Ausgleichsmaßnahme vorgezogen zur Realisierung der Baumaßnahme 

erfolgt, damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang 

gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfügung stehen.  

 

Fledermäuse 

Ein Eingriff in potentielle Quartiere bzw. eine mögliche Tötung der europarechtlich 

geschützten Fledermäuse wird vermieden, in dem die entsprechenden Höhlenbäume im 

Umfeld des Mast 21 bestehen bleiben. 

 

Waldeidechse 

Im Baubereich der Maststandorte 36 und 37 befinden sich mögliche Waldeidechsenhabitate 

im Bereich der Gehölze und Saumstrukturen. Zum Schutz der besonders geschützten Art 

erfolgen Bodenarbeiten im Bereich der Masten 36 und 37 nur während der Aktivitätsphase 

(ca. Mitte März bis Oktober), so dass die Tiere fliehen können. Gehölzrückschnitte finden im 

Umfeld dieser Maststandorte im Winterhalbjahr nur oberflächlich statt (auf Stock setzen). 
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17 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die DB Energie GmbH plant die Anbindung des Unterwerks Merklingen an das Leitungsnetz 

der DB Energie durch eine Verbindungsleitung zur 110-kV-Leitung Amstetten - Plochingen, 

Anlage 511 der DB Energie. Diese Anbindung kann großteils über eine bestehende 

Leitungsanlage der Netze BW (110-kV-Leitung Eybacher Tal - Krähenlau, Anlage 0515) 

erfolgen. Durch die vorgesehene Erhöhung der Streckenbelegung an der geplanten 

Neubaustrecke (NBS) Wendlingen-Ulm sowie dem geplanten Einsatz leistungsstärkerer Züge 

und elektrisch betriebener Neigetechnikzügen ist in diesem Zusammenhang mit einer 

Zunahme von Energietransportaufgaben zu rechnen. 

 

Diese Anbindung kann großteils (auf einer Länge von ca. 10,6 km) über eine bestehende 

Leitungsanlage der Netze BW GmbH (110-kV-Leitung Eybacher Tal - Krähenlauh, Anlage 

0515) erfolgen. 

 

Die vorliegende Umweltverträglichkeitsstudie ermittelt, beschreibt und bewertet als 

fachplanerischer Beitrag die bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltauswirkungen des 

Vorhabens hinsichtlich ihrer möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die 

einzelnen Schutzgüter nach UVPG: 

 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 

 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

 Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.  

 

Die geplante Leitungsanlage betrifft die Landkreise Göppingen und Alb-Donau-Kreis und 

führt durch die Gemeinden Geislingen an der Steige, Nellingen und Merklingen.  

 

Die Gesamtlänge der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung zwischen Wittingen und 

Merklingen beträgt ca. 12,1 km. Das Vorhaben umfasst den Umbau von 39 bestehenden 

Masten, die standortgleich oder um bis zu 10m versetzt erneuert werden, sowie den Neubau 

von 4 Masten. 

 

Das geplante Vorhaben lässt sich in drei Teilabschnitte untergliedern:  

 Teilabschnitt 1 (ca. 0,7 km Länge) umfasst die Neuerrichtung einer 110-kV-

Bahnstromleitung zwischen Mast 15 der BL 0511, Amstetten - Plochingen und der 110-

kV-Leitung Eybacher Tal - Krähenlauh, Anl. 0515 der Netze BW (1 Stromkreis) 

 Teilabschnitt 2 (Länge ca. 10,6 km): Ausbau der bestehenden 110-kV-Leitung 

Eybacher Tal - Krähenlauh, Anl. 0515 der Netze BW zur Gemeinschaftsleitung von 

Netze BW und DB Energie  (2 Stromkreise) 

 Teilabschnitt 3 (ca. 0,8 km Länge): Neuerrichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung 

zwischen den Masten 39 und dem Unterwerk Merklingen 

 

Baubeginn ist für Januar 2018 vorgesehen. Für die Herstellung der 110-kV-

Gemeinschaftsleitung wird von einer Gesamtbauzeit von etwa 6 Monaten ausgegangen. Im 

Januar 2020 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.   
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Das Vorhaben umfasst den Abbau von insgesamt 39 Masten der bestehenden 110-kV-Leitung 

und die Erstellung der Fundamente, die Montage des Leitungsgestänges und der Anlagenteile 

(z.B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile für insgesamt 43 Masten. Die 

bestehenden Masten 28 bis 56 und 58 bis 66 der 110-kV-Leitung Eybacher Tal - Krähenlauh, 

Anl. 0515 der Netze BW und der Mast 511/15 der 110-kV-Bahnstromleitung Amstetten - 

Plochingen werden abgebaut und erneuert.  

 

Der Umbau der Masten der bestehenden 110-kV-Leitungen im Teilabschnitt 2 erfolgt 

standortgleich oder um bis zu 10 m versetzt, so dass für Abbau und Aufbau der Masten 

überwiegend dieselben Arbeitsflächen in Anspruch genommen werden können. Ein 

durchgehender Arbeitsstreifen entlang der Leitungsachse ist für den Bau nicht erforderlich, da 

sich die Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschränken.  

 

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer vorübergehenden 

Inanspruchnahme von Vegetationsflächen, die zum Bau der Mastfundamente, zur 

Vormontage der Masten, zur Lagerung des Erdaushubs bzw. für die Seilmontage etc. 

erforderlich ist. Für die temporären Bauarbeiten wird im Bereich der Abbaumasten bzw. 

geplanten Maststandorte eine Arbeitsfläche von bis zu ca. 50 m x 70 m je Mast beansprucht. 

Von der Arbeitsfläche am Mast sind bei Abspannmasten ca. 200 m² und bei Tragmasten ca. 

100 m² eigentliche Grabfläche, d.h. es wird Boden für die Fundamentarbeiten ausgehoben. 

 

Die Fundamente der bestehenden Masten werden vollständig entfernt. Die entstehende Grube 

wird mit Bodenmaterial aus dem Aushub für die Fundamente der geplanten Masten verfüllt 

und mit Oberboden angedeckt. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die bauzeitlich 

beanspruchten Flächen sowie die ehemaligen Maststandortflächen rekultiviert und ihrer 

umgebenden Nutzung zugeführt. 

 

Für die Baustellenzufahrten zu den Maststandorten werden, soweit möglich, vorhandene 

befestigte Wege verwendet, allerdings müssen für die Zuwegungen auch Vegetationsflächen 

bauzeitlich in Anspruch genommen werden, die je nach Lage der Maststandorte variieren. Die 

Breite der Bauzufahrten beträgt ca. 5 m.  

 

Für die temporären Bauarbeiten wird im Bereich der Masten eine Arbeitsfläche von insgesamt 

rund 13,5 ha benötigt, die sich aus Baustellenzufahrten, Arbeitsfläche um den Mast und 

Seilzugflächen an den Abspannmasten zusammensetzt. 

 

Die neu errichteten Fundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel über Erdoberkante 

herausragenden zylinderförmigen Betonköpfe mit einer ca. 1,0 m starken Bodenschicht 

überdeckt, die wieder begrünt werden. An der Oberfläche sind somit bei allen 

Fundamentarten nur die vier Betonköpfe sichtbar. Die Oberflächenversiegelung durch die 

Fundamentköpfe beträgt pro Tragmast 3,1 m² und pro Abspannmast ca. 4,5 m². Gegenüber 

dem Bestand beträgt die zusätzliche Versiegelungsfläche durch die Mastfundamentköpfe ca. 

98 m². Dabei werden durch die 39 Umbaumasten insgesamt ca. 87 m² versiegelt und durch die 

drei Neubaumasten 1, 40, und 41 ca. 11 m². 

 

Die Mastaustrittsfläche, d.h. die Fläche um die Mastfüße beträgt im Planzustand bei den 

Tragmasten maximal ca. 50 m² und bei den Abspannmasten maximal ca. 70 m². 

 

Im Bestand haben die Masten (Donaumastgestänge) der Anlage 0515 im Teilabschnitt 2 eine 

Höhe von ca. 30-49 m (vom Mastfuß zur Mastspitze) und jeweils zwei Traversen auf jeder 

Mastseite mit einer Traversenbreite von ca. 6,9 m pro Seite für die untere Traverse und ca. 
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4,9 m pro Seite für die obere Traverse. Die bestehende Leitungsanlage führt insgesamt 6 

Leiterseile über die Traversen und 1 Erdkabel über die Mastspitze, sowie ein Luftkabel 

(LWL) auf Höhe des Obergurts der unteren Traverse (in der Leitungsachse). 

 

Im Teilabschnitt 2 (geplante Masten 2 bis 39) sind wie in der bestehenden Situation 

Zweiebenenmasten (2 Traversenebenen) mit Donaumastgestänge vorgesehen. Im Vergleich 

zum Bestand werden die Masten um durchschnittlich ca. 2 m erhöht und um ca. 6-7 m breiter. 

Die untere Traverse hat eine Breite von ca. 10,50 m je Seite bei einem Tragmast und 13,5 m 

je Seite bei einem Abspannmast. Die Höhe der geplanten Masten beträgt voraussichtlich 

zwischen 33 m und 48 m vom Mastfuß zur Mastspitze.  

 

Die Beseilung der Teilabschnitte 1 und 3 erfolgt mit 2 Stromkreisen der DB Energie und 

jeweils 2 Phasen und einfachen Leiterseilen. Im Teilabschnitt 2 wird die 110-kV-Leitung der 

DB Energie mit 2 Stromkreisen und jeweils 2 Phasen und einfachen Leiterseilen und die 110-

kV-Leitung der Netze BW mit 2 Stromkreisen mit je 3 Phasen und einfachen Leiterseilen 

aufgehängt. Zusätzlich zu den Leiterseilen wird über die gesamte Trassenlänge ein Erdseil an 

der Mastspitze aufgelegt, sowie ein Luftkabel (LWL) am Obergurt der oberen Traverse. Die 

geplanten Neubaumasten der Teilabschnitte 1 und 3 (1, 40, 41 und 42) werden nur eine 

Traversenebene haben, auf der nur die Stromkreise der DB Energie geführt werden. 

 

Vom Vorhaben betroffen sind mehrere geschützte Biotope, Landschaftsschutzgebiete und 

Wasserschutzgebiete. Ebenfalls direkt betroffen ist ein FFH-Gebiet. Konflikte mit den 

Belangen der geschützten Bereiche beschränken sich dabei meist auf die bauzeitliche 

Inanspruchnahme von Flächen.  

 

Sämtliche naturschutz- sowie wasserschutzrechtlichen Tatbestände werden im Rahmen des 

Verfahrens zur Planfeststellung abgearbeitet. Die Konzentrationswirkung des 

Planfeststellungsbeschlusses erwirkt erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen bzw. 

Befreiungen im Rahmen des Verfahrens.  

 

Vorhabenbezogen sind aufgrund fehlender Nachweise im Wirkraum für die Lebensraumtypen 

nach Anhang I und die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie als maßgebliche 

Bestandteile der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets keine Wirkungen zu erwarten, die das 

FFH-Gebiet beeinträchtigen können (GÖG 2015B). 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter können bei Berücksichtigung der 

vorgesehenen landschaftspflegerischen Maßnahmen vermieden werden. Die Konkretisierung 

der notwendigen Maßnahmen für Natur und Landschaft findet im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan statt. 

 

Schutzgut Mensch 

Für das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da alle 

Werte an den maßgeblichen Immissionsorten in den Umbauabschnitten weit unter den 

Vorsorgegrenzwerten der 26. BImSchV liegen und die Naherholungsbereiche durch die 

bereits bestehende Leitung keine erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen erfahren. Die 

visuelle Beeinträchtigung durch die abschnittsweise Verbreiterung des 

Leitungsschutzstreifens erreicht nicht den Grad der Erheblichkeit. Die bauzeitlichen 

Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Abgase von Baumaschinen und -fahrzeugen treten 

an den einzelnen Maststandorten nur kurzfristig auf und werden durch geräusch- und 

schadstoffarme Maschinen auf ein möglichst geringes Maß begrenzt. Schädliche 
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Umweltauswirkungen durch Schallimmissionen, die bei der Bauausführung der BL 592 

entstehen, sind nicht zu erwarten.  

 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch das Vorhaben sind besonders und streng geschützte Tierarten betroffen. Durch 

entsprechende Vermeidungsmaßnahmen können Eingriffe in potentielle Fledermausquartiere 

und ein Töten von Individuen der besonders geschützten Waldeidechse vermieden werden.  

Durch die neugebaute Leitung im Teilabschnitt 3 kommt es zu Eingriffen in die dortige 

Feldlerchenpopulation. Es sind vorgezogene Maßnahmen zum Funktionserhalt vorgesehen, 

um den Verbotstatbestand des §44 (1) 3 BNatSchG (Verbot der Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten) zu umgehen.  

 

Des Weiteren sind Schutzmaßnahmen für wertvolle Vegetationsbestände vorgesehen, 

insbesondere durch Vorgaben zum Seilzug und zur Beschränkung der Bauflächen mit 

Maßnahmen zum Schutz angrenzender Gehölzbestände.  

 

Die dauerhafte zusätzlich Versiegelung von Vegetationsflächen von ca. 98 m², verteilt auf 43 

Maststandorte und ca. 12 km Leitungslänge, wird durch Aufwertung der Biotopstrukturen an 

der Mastaustrittsfläche von drei Neubaumasten zu Mastfußbiotopen ausgeglichen.  

 

Besondere Maßnahmen zum Schutz der Erhaltungsziele im FFH-Gebiet werden nicht 

erforderlich, da durch das Vorhaben keine Wirkungen zu erwarten sind, die das FFH-Gebiet 

beeinträchtigen können.  

 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen mit Berücksichtigung und Umsetzung der dargestellten 

landschaftspflegerischen Maßnahmen verbleiben keine Eingriffe in das Schutzgut Tiere und 

Pflanzen. 

 

Schutzgut Boden 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden die baubedingt beanspruchten Flächen 

unverzüglich wieder aufgelockert, so dass keine Eingriffe zurückbleiben. Die punktuelle 

zusätzliche Oberflächenversiegelung in einer Größenordnung von ca. 98 m² auf überwiegend 

bereits überformten ehemaligen Maststellflächen, die sich punktuell auf die 43 Maststandorte 

verteilt, kann die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts nicht erheblich beeinträchtigen. Ein 

ausgleichspflichtiger Eingriff wird nicht verursacht. 

 

Schutzgut Wasser 

Das Bauvorhaben befindet sich in der Zone III von drei Wasserschutzgebieten. Das Vorhaben 

steht den Inhalten der Rechtsverordnungen für die Wasserschutzgebiete Lautern, Rohrachtal-

Geislingen und Bad Überkingen grundsätzlich nicht entgegen. Eine wasserrechtliche 

Genehmigung wird nicht erforderlich. Sollte wider Erwarten ein Eingriff ins Grundwasser 

erforderlich werden, so wird dies der zuständigen Behörde unverzüglich mitgeteilt und 

entsprechend erforderlich werdende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

des Grundwassers abgestimmt. Von erheblichen Beeinträchtigungen in das Schutzgut Wasser 

ist nicht auszugehen. 

 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Für die Durchführung der Maßnahme in den Landschaftsschutzgebieten 'Nellingen' und 

'Merklingen' ist eine Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, die durch die 

Konzentrationswirkung im Zuge der Planfeststellung erwirkt wird. Eine erhebliche 
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Beeinträchtigung durch den Umbau der bestehenden Leitungsanlage der Netze BW mit 

Mastvergrößerung und zusätzlicher Beseilung ist jedoch auch im Bereich der 

Landschaftsschutzgebiete nicht zu erwarten. Es verbleiben keine ausgleichspflichtigen 

Eingriffe. 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Durch die Baumaßnahme sind denkmalgeschützte Objekte betroffen. Durch Verlegen der 

Bauzufahrt können Eingriffe in Bodendenkmäler vermieden werden. Die projektbedingten 

Wirkungen des Vorhabens sind nicht geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen in das 

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter hervorzurufen.  

 

Summations- und Wechselwirkungen 

Summationswirkungen ergeben sich mit der Neubaustrecke (NBS) Wendlingen-Ulm durch 

Überschneidungen der bauzeitlich und dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen am 

geplanten Maststandort 42. Summationswirkungen, die sich erheblich nachteilig auf die 

Schutzgüter auswirken, sind jedoch nicht erkennbar. 

 

Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern Landschaftsbild /Erholung und 

Mensch sowie zwischen den Schutzgütern Boden und Pflanzen/Tiere. 
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Anhang 1: Übersicht über die Maststandorte 

Mast-Nr. 

DB Energie 

Mast-Nr. 

Netze BW

S
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P
la

n
z
u

st
a

n
d

: 
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r

Schutzstatus Nutzung Eingriffsflächen Bemerkungen/ 

 Spannfeld 

zwischen 

den 

Masten 

FFH 

WSG 

Zone 

III 

NSG LSG §30-Biotop 
Mastfläche 

Bestand/Planung 
Bauzufahrt 

Fläche für Montage/ 

Erdaushub/ Seilzug 

/Provisorium 

Vermeidungs-/ 

Verminderungsmaßnahmen 

(s. LBP) 

511/15 (W) -   X    Acker  - Acker Beschränkung der Bauflächen 

außerhalb WSG Zone II 

  X  X   X     

1 - X  X    Acker §30 Acker Gehölzschutz §30 Bauzufahrt, 

Neubaumast  Mastfußbiotop 

  X  X        

2 (A) 28A(A)   X   X Ruderalflur; 

Gehölze  

Acker Ruderalflur, Gehölze 

§30 

Beschränkung der Baufläche 

Gehölzschutz und z. Schutz von 

arch. Bodendenkmalen  

    X        

3 29A   X    Grünland Grünland Grünland/Acker  

    X        

4  30A   X    Acker Acker Acker  

    X        

5  31A   X   X Acker/Grünland Acker/Grünland Acker/Grünland Gehölzschutz §30 am Feldweg 

    X        

6 32A   X    Acker Acker Acker  

    X X  X     

7 33A   X    Acker Acker Acker/Grünland  

    X        

8 (A) 34A(A)   X   X Acker/Grünland Grünland Acker/Grünland/§30 Gehölzschutz, Beschränkung der 

Bauflächen 

    X   X     

9 35   X    Grünland - Grünland  

    X   X     

10 36A   X    Grünland - Grünland Gehölzschutz: Obstbaum 

innerhalb der Baufläche 

    X         

(A): Winkelmast, hier ist zusätzlich eine Seilzugfläche erforderlich    
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Mast-Nr. 

DB Energie 

Mast-Nr. 

Netze BW
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r Schutzstatus Nutzung Eingriffsflächen Bemerkungen/ 

 Spannfeld 

zwischen 

den 

Masten 

FFH 

WSG 

Zone 

III 

NSG LSG §30-Biotop 
Mastfläche 

Bestand/Planung 
Bauzufahrt 

Fläche für Montage/ 

Erdaushub/ Seilzug 

/Provisorium 

Vermeidungs-/ 

Verminderungsmaßnahmen 

(s. LBP) 

11 37A   X    Acker - Acker  

    X        

12 38A   X    Acker Acker Acker  

    X        

13 (A) 39A (A)   X    Acker  - Acker  

    X        

14 40A  X X   X Grünland §30/Grünland §30/Grünland  Gehölzschutz §30 angrenzend an 

Baufläche/-zufahrt 

   X X        

15 41A  X X   X Grünland - §30/Grünland Gehölzschutz §30 angrenzend an 

Baufläche 

     X        

16 42A   X    Grünland Feldweg/Grünland Grünland  

    X        

17 43A  X X    Grünland Feldweg Grünland  

   X X        

18 44A  X X    Acker Acker Acker  

  X X X        

19 45A X  X    Acker Acker Acker  

  X  X        

20 46A X  X    Acker Acker Acker  

  X  X  X X     

21(A) 47A(A) X  X  X X Dauerkleingarten Feldweg Dauerkleingarten Rodung erforderlich: Schutz pot. 

Fledermausquartiere/ älterer 

Obstgehölze (Stammschutz), 

Nachpflanzung der gefällten 

Obsthochstämme, 

Gehölzschutz §30 angrenzend an 

Baufläche/-zufahrt 

  X  X  X X      

(A): Winkelmast, hier ist zusätzlich eine Seilzugfläche erforderlich    
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Mast-Nr. 

DB Energie 

Mast-Nr. 

Netze BW
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r Schutzstatus Nutzung Eingriffsflächen Bemerkungen/ 

 Spannfeld 

zwischen 

den 

Masten 

FFH 

WSG 

Zone 

III 

NSG LSG §30-Biotop 
Mastfläche 

Bestand/Planung 
Bauzufahrt 

Fläche für Montage/ 

Erdaushub/ Seilzug 

/Provisorium 

Vermeidungs-/ 

Verminderungsmaßnahmen 

(s. LBP) 

22 48A X  X  X  Ruderalflur - Ruderal/Weide mit 

Einzelbäumen 

Gehölzrückschnitte minimieren: 

Gehölzschutz für Einzelbäume 

innerhalb der Weidefläche 

  X  X  X X     

23 49A X  X  X  Brache/Ruderal - Brache/Ruderal/ 

Waldrand 

arch. Bodendenkmal, 

Gehölzschutz: 

  X  X        

24 50A X  X    Acker Acker Acker  

  X  X        

25 51A X  X    Acker - Acker  

  X  X        

26 52A X  X    Acker Acker Acker  

  X  X        

27 53A X  X    Acker Acker Acker  

  X  X        

28 (A) 54A(A) X  X  X  Grünland Grünland Grünland  

    X  X      

29 55A   X  X  Acker Acker Acker  

    X  X      

30 (A) 56A(A)   X  X  Acker Acker Acker  

    X  X      

- 57 (A)   X  X  Acker - Acker  

    X  X      

31(A) 58A(A)   X  X  Acker - Acker  

    X  X      

32 59A   X  X  Grünland Feldweg Grünland Gehölzschutz angrenzend an 

Bauzufahrt 

    X  X      

(A): Winkelmast, hier ist zusätzlich eine Seilzugfläche erforderlich    
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Mast-Nr. 

DB Energie 

Mast-Nr. 

Netze BW
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r Schutzstatus Nutzung Eingriffsflächen Bemerkungen/ 

 Spannfeld 

zwischen 

den 

Masten 

FFH 

WSG 

Zone 

III 

NSG LSG §30-Biotop 
Mastfläche 

Bestand/Planung 
Bauzufahrt 

Fläche für Montage/ 

Erdaushub/ Seilzug 

/Provisorium 

Vermeidungs-/ 

Verminderungsmaßnahmen 

(s. LBP) 

33 60A X  X  X  Grünland Grünland Grünland Gehölzschutz angrenzend an 

Bauzufahrt 

  X  X  X      

34 (A) 61A (A) X  X  X  Grünland - Grünland  

  X  X  X      

35 62A X  X  X  Grünland - Grünland  

  X  X  X      

36 63A X  X  X X Gehölze/Grünland §30 Gehölze/ 

Ruderal 

§30 Gehölze/Ruderal Gehölzschutz § 30 Bauzufahrt 

/Bauflächen;  

pot. Habitat der Waldeidechse  

Bauzeitenbeschränkung  

  X  X  X X     

37 64A X  X  X X Ruderal Ruderal Ruderal Gehölzschutz § 30 Bauflächen 

pot. Habitat der Waldeidechse  

Bauzeitenbeschränkung 

  X  X  X      

38 65A X  X  X X Acker Grasweg/§30 Acker/§30 Gehölzschutz §30 

Bauzufahrt/Bauflächen 

  X  X  X      

39 (A) 66A (A) X  X    Acker Acker Acker  

  X  X       Eingriff Feldlerchenhabitat 

 Anlage v. Buntbrachestreifen 

40 - X  X    Acker Acker Acker Neubaumast  Mastfußbiotop 

  X  X       Eingriff Feldlerchenhabitat 

 Anlage v. Buntbrachestreifen 

41 (A) - X  X    Acker Acker Acker Neubaumast  Mastfußbiotop 

  X  X       Eingriff Feldlerchenhabitat 

 Anlage v. Buntbrachestreifen 

42 (A) - X  X    Acker Acker Acker Maststandort im Uw Merklingen 

    X        

(A): Abspannmast, hier ist zusätzlich eine Seilzugfläche erforderlich   
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Umweltverträglichkeitsstudie

Anhang 2: Übersichtsplan

Neubau der 110-kV Bahnstromleitung 
Abzw. II Amstetten - Uw Merklingen, BL 592
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